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1. Abschnitt: Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben 

A) Tötungsdelikte 
§ 1 Vorsätzliche Tötung (Art. 111 StGB) 

Rechtsgut:  Das menschliche Leben. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der lebende Mensch .

aa)Der Beginn der Menschqualität 

Die Menschqualität beginnt mit dem Beginn der Geburtswehen. (Es ist nicht auf den Zeit-
punkt der vollendeten Geburt abzustellen). 
Bei Entbindung durch Kaiserschnitt ist auf den Zeitpunkt des eigentlichen ärztlichen Eingriffs 
abzustellen. 

bb) Das Ende der Menschqualität 

Die Menschqualität endet mit dem Eintritt des Todes: 
- Herz-Kreislauf-Tod: irreversibler Stillstand von Atmung und Kreislauf. 
- Hirntod: irreversibler Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen. 

cc)Sterbehilfe 

- Direkte aktive Sterbehilfe ist verboten: die gezielte Verkürzung des Lebens (Art. 114 
StGB). 

- Indirekte aktive Sterbehilfe ist zulässig: vom Sterbenden unerträgliche Leiden ab-
wenden, auch wenn die erforderlichen Mittel den Tod bescheunigen. 

- Passive Sterbehilfe ist zulässig und unter Umständen sogar geboten: Verzicht auf le-
bensverlängernde Massnahmen. 

b) Die Tathandlung 

Art. 111 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jede Tötung eines anderen Menschen.  

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass es sich um einen Menschen handelt und er 
muss wissen, dass er ihn durch seine Handlung tötet. Der Täter muss den anderen 
Menschen töten wollen. 

- Eventualvorsatz  genügt: Der Täter muss die Tötung des anderen Menschen billi-
gend in Kauf nehmen. 
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II. Rechtswidrigkeit 

- Die Rechtswidrigkeit wird durch Einwilligung des Verletzten nicht ausgeschlossen. 
- Sonstige RFG: nach den allgemeinen Regeln. 

III. Konkurrenzen und Abgrenzungen 

- Art. 111 StGB tritt als lex generalis hinter die Spezialtatbestände zurück; im Zweifel 
ist Art. 111 anstelle von Art. 112 StGB oder Art. 113 anstelle von Art. 111 StGB an-
zuwenden. 

- Die Vorbereitung zur vorsätzlichen Tötung ist nach Art. 260bis StGB strafbar. 
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§ 2 Mord (Art. 112 StGB) 

Rechtsgut:  Das menschliche Leben. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

Es müssen alle Erfordernisse der vorsätzlichen Tötung nach Art. 111 StGB gegeben sein. 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der lebende Mensch .

b) Die Tathandlung 

Art. 112 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jede Tötung eines anderen Menschen.  

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass es sich um einen Menschen handelt und er 
muss wissen, dass er ihn durch seine Handlung tötet. Der Täter muss den anderen 
Menschen töten wollen. 

- Eventualvorsatz genügt: Der Täter muss die Tötung des anderen Menschen billi-
gend in Kauf nehmen. 

- Besondere Skrupellosigkeit  als qualifizierendes Merkmal: Es handelt sich um Mord, 
wenn der Täter besonders skrupellos handelt, wenn „namentlich sein Beweggrund, 
der Zweck der Tat oder die Ausführung besonders verwerflich“ sind. 

- Mord ist nur die unter unrechts- und schuldrechtlichen Gesichtspunkten be-
sonders verwerfliche Tötung: z.B. keine Reue nach der Tat (= moralische Be-
denken fehlen während der Tatausführung völlig). 

- Es kommt aber nicht auf die Persönlichkeit und den Charakter des Täters an. 
- Eine Gesamtwertung der äusseren und inneren Umstände der Tat ist notwen-

dig für die Beurteilung, ob es ein Mord ist oder nicht. 

· Besonders verwerfliche Beweggründe:
- Die Beweggründe gehören zu den inneren Antrieben, die einen Täter zur Tö-

tung motivieren. 
 Dazu zählen: Mordlust, Habgier (Raubmord), Rache, extremer Egoismus bzw. 

die extreme Geringschätzung des Lebens, fundamentalistischer oder politi-
scher Beweggrund, sexuelle Befriedigung oder Kaltblütigkeit bzw. Gefühlskäl-
te. 

· Besonders verwerflicher Zweck: 
- Mit dem besonders verwerflichen Zweck ist das äussere Ziel der Tat gemeint 

(Bsp.: Raubmord). 
- Hat jedoch kaum selbstständige Bedeutung, da fast immer auch ein verwerfli-

cher Beweggrund hinter dem verwerflichen Zweck steht. 
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· Besonders verwerfliche Ausführung: 
- Der äussere Geschehensablauf der Tötung und die eingesetzten Tatmittel 

stehen im Vordergrund. 
- Verwendung gemeingefährlicher Mittel (Gift, Bandstiftung). 
- Grausamkeit (dem Opfer aus gefühlloser unbarmherziger Gesinnung be-

sonders schwere Leiden zufügen). 
- Heimtücke, d.h. die Ausnutzung besonderer Arg- und Wehrlosigkeit des 

Opfers. 

II. Schuld 

Eine verminderte Zurechnungsfähigkeit schliesst Mord nicht per se aus. 

III. Konkurrenzen und Abgrenzungen 

- Art. 112 StGB geht Art. 111 StGB vor (lex specialis). 
- Eine Konkurrenz zwischen Mord und Totschlag (Art. 113 StGB) ist ausgeschlossen. 
- Eine Konkurrenz zwischen Mord und Tötung auf Verlangen (Art. 114 StGB) ist aus-

geschlossen. 
- Art. 116 StGB geht Art. 112 StGB immer vor. 
- Es besteht eine echte Konkurrenz zwischen Art. 112 StGB und Art. 140 StGB 

(Raubmord); verschiedene Rechtsgüter. 
- Im Zweifel geht Art. 111 StGB vor (�  in dubio pro reo). 
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§ 3 Totschlag (Art. 113 StGB) 

Rechtsgut:  Das menschliche Leben. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

Totschlag nach Art. 113 StGB ist der allgemeinste privilegierte Fall der vorsätzlichen Tötung 
und ein obligatorischer Strafmilderungsgrund. 

Es müssen alle Erfordernisse der vorsätzlichen Tötung nach Art. 111 StGB gegeben sein. 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der lebende Mensch .

b) Die Tathandlung 

Art. 113 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jede Tötung eines anderen Menschen.  

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass es sich um einen Menschen handelt und er 
muss wissen, dass er ihn durch seine Handlung tötet. Der Täter muss den anderen 
Menschen töten wollen. 

- Eventualvorsatz genügt: Der Täter muss die Tötung des anderen Menschen billi-
gend in Kauf nehmen. 

- Milderungsgründe:  alternativ muss der Täter in einer nach den Umständen ent-
schuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung ge-
handelt haben. 

· Heftige Gemütsbewegung:
- Es geht um die schuldmildernde Wirkung des Affekts, d.h. die unmittelbare 

Umsetzung gefühlsbedingter Impulse in der Tat, die sich der willentlichen 
Kontrolle ganz oder teilweise entzieht. 

- Der Täter muss in dieser heftigen Gemütsbewegung gehandelt haben, der Af-
fekt muss also unmittelbar vor und während der Tat bestanden haben. 
- Sthenische Affekte: Jähzorn, Wut, Eifersucht, usw. 
- Asthenische Affekte: Verzweiflung, Angst, Bestürzung, usw. 

- Zudem muss die Gemütsbewegung (nicht die Tat!) nach den Umständen als 
entschuldbar gelten. Die Gemütsbewegung muss bei objektiver Betrachtung 
nach den sie auslösenden äusseren Umständen gerechtfertigt sein.

- Individuelle Gemütsbewegungen dürfen nicht einbezogen werden, aber per-
sönliche Gründe, wie Herkunft, Erziehung, Kulturkreis müssen einbezogen 
werden.

· Grosse seelische Belastung: 
- Massgebend ist die Zwangslage, als deren Reflex die grosse seelische Belas-

tung erscheint. Sie muss die Entscheidungsfreiheit des Täters wesentlich ein-
engen. 



Strafrecht II BT 1. Teil WS 2004/05    3. Semester 

6

- Zielt auf einen chronischen seelischen Zustand, einen psychischen Druck, der 
während eines langen Zeitraums kontinuierlich heranwächst und zu einem 
langen Leidensprozess führt, bis der Täter völlig verzweifelt ist und keinen an-
deren Ausweg mehr sieht als die Tötung. 

- Die Tötung muss entschuldbar sein, aber es genügt, dass der Entschluss, aus 
dem die Tat hervorgeht, nicht verzeihlich, aber doch einfühlbar ist. 

II. Konkurrenzen und Abgrenzungen 

Art. 113 StGB und Art. 64 StGB: 
- Art. 64 StGB ermöglicht es dem Richter, die Strafe zu mildern, wenn „Zorn oder gros-

ser Schmerz über eine ungerechte Reizung oder Kränkung“ den Täter hingerissen 
hat. 

- Art. 64 StGB kann, insoweit wie die dort genannten Milderungsgründe überhaupt erst 
zur Annahme von Art. 113 StGB geführt haben, keine zusätzliche Anwendung finden. 

Art. 113 StGB und Art. 11 StGB:
- Beruht die Verminderung der Zurechnungsfähigkeit auf dem Affekt selbst oder auf 

grosser seelischer Belastung, darf nur Art. 113 StGB angewendet werden. 
- Bei anderen Gründen der Verminderung der Zurechnungsfähigkeit, ist die zusätzliche 

Anwendung von Art. 11 StGB möglich. 

III. Beteiligung mehrerer an Mord, vorsätzlicher Tötung und Totschlag 

- Art. 111 StGB ist Grundtatbestand der vorsätzlichen Tötung. Art. 112 StGB enthält 
mit den Mordqualifikationen straferhöhende Umstände und Art. 113 StGB die Tot-
schlagsmerkmale als strafmindernde Umstände. 

- Bei mehreren Tatbeteiligten bestimmt sich die Strafbarkeit der einzelnen Beteiligten 
nach Art. 26 StGB. Besondere persönliche Merkmale werden berücksichtigt. 

- Es kommt darauf an, ob der Einzelne die Strafmilderungsgründe des Totschlags oder 
sie Straferhöhungsgründe des Mordes erfüllt. 
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§ 4 Tötung auf Verlangen (Art. 114 StGB) 

Rechtsgut:  Das menschliche Leben. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

Es müssen alle Erfordernisse der vorsätzlichen Tötung nach Art. 111 StGB gegeben sein. 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der lebende Mensch .

b) Die Tathandlung 

Art. 114 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jede Tötung eines anderen Menschen.  

  
· Ernsthaftes und eindringliches Tötungsverlangen des  Betroffenen:

- Das Verlangen muss vom Betroffenen ausgehen, den Täter nachdrücklich zur Tat 
auffordern. 

- Das Tötungsverlangen ist mehr als eine Einwilligung in die Tötung, der Unterschied 
besteht in der aktiveren Rolle des Opfers. Eine völlig passive Haltung des Täters ist 
zwar nicht erforderlich, doch muss die Initiative erkennbar beim urteilsfähigen Opfer 
liegen. 

· Ernsthaftes Verlangen:
- Es muss ein ernst gemeinter Todeswunsch des Betroffenen bestehen. 
- Das Verlangen muss ernst genommen werden: es muss von einer urteilfähi-

gen Person ausgehen, darf nicht auf Irrtum oder Zwang beruhen und nicht nur 
einer vorübergehenden depressiven Verstimmung entsprechen. 

- Es muss der wahre und unbeeinflusste Wille des Opfers sein. 

· Eindringliches Verlangen:
- Das Verlangen muss auf Nachfrage wiederholt und bekräftigt werden, so dass 

an der Ernsthaftigkeit keinerlei Zweifel belassen werden. 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass es sich um einen Menschen handelt und er 
muss wissen, dass er ihn durch seine Handlung tötet. Der Täter muss den anderen 
Menschen töten wollen. 

- Eventualvorsatz genügt: Der Täter muss die Tötung des anderen Menschen billi-
gend in Kauf nehmen. 

- Auf Verlangen des Opfers:  Das Opfer muss mit seinem Todeswunsch den Tatent-
schluss hervorrufen. Der Täter darf nicht schon zur Tat entschlossen sein.  
�  Elemente der Anstiftung. 

- Aus achtenswerten Beweggründen:  Der Täter muss dem Verlangen aus achtens-
werten Gründen folgen (Mitleid). 
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II. Rechtswidrigkeit 

- Der Gesetzgeber will mit Art. 114 StGB die Indisponibilität des Rechtsguts Leben zei-
gen. In extremen Ausnahmefällen spricht jedoch eine aus dem übergeordneten Ver-
fassungsrecht entstammende Güterabwägung für eine Rechtfertigung von aktiven 
Tötungshandlungen auf Verlangen eines kurz vor dem Tode stehenden Sterbewilli-
gen (passive oder indirekt aktive Sterbehilfe). 

III. Konkurrenzen und Abgrenzungen 

- Bei der Strafzumessung kommt eine zusätzliche Milderung nach Art. 64 Abs. 2 StGB 
nicht mehr in Frage. 

IV. Beteiligung mehrerer 

Bei der Beteiligung mehrerer an der Tötung auf Verlangen ist die Regel des Art. 26 StGB 
anzuwenden. Der Teilnehmer muss durch das Verlangen zur Mitwirkung bestimmt worden 
sein und aus achtenswerten Beweggründen gehandelt haben. 
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§ 5 Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord (Art. 115 StGB) 

Rechtsgut:  Das menschliche Leben. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

Suizid und Suizidversuch sind nicht mit Strafe bedroht. Also müsste eigentlich auch die Be-
teiligung Dritter (Anstiftung oder Gehilfenschaft) straflos bleiben. 
Art. 115 StGB begründet die Strafbarkeit solcher Teilnahme am Selbstmord, wenn sie aus 
selbstsüchtigen Beweggründen geleistet wird. 

a) Täterschaft 

- Wichtigste Voraussetzung ist die Täterschaft des sich selbst Tötenden . 
- Das Opfer löst das zu seinem Tode führende Geschehen auf Grund eigener Ent-

scheidung aus und beherrscht es. 
- Das Opfer muss volle Kenntnis der Tragweite seines Verhaltens haben, darf sich 

nicht im Irrtum über den tödlichen Charakter seiner Handlung befinden. 
- Hat der Täter die Tatherrschaft inne, kommen Art. 111-114 StGB in Betracht. 
- Beihilfe zum Selbstmord durch Unterlassen ist straflos, wenn sie nicht aus selbst-

süchtigen Beweggründen geschieht. 

b) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der lebende Mensch .

c) Die Tathandlung 

· Tathandlung:
- Verleiten oder Hilfeleisten zum Selbstmord  (Anstiftung oder Gehilfenschaft). 

· Taterfolg:
- Ausgeführter oder wenigstens versuchter Suizid . 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass es sich um einen Menschen handelt und dass 
er sich töten will. Der Täter muss wollen, dass sich der andere tötet. 

- Eventualvorsatz genügt: Der Täter muss die Selbsttötung des anderen Menschen 
billigend in Kauf nehmen. 

- Aus selbstsüchtigen Beweggründen:  Es genügt, wenn der Täter irgendeinen per-
sönlichen Vorteil verfolgt oder auch nur zur Befriedigung von Hass, Rachsucht oder 
Bosheit handelt. 

II. Beteiligung mehrerer 

- Eine Teilnahme an der Verleitung oder Beihilfe zum Selbstmord ist möglich, aber sie 
setzt selbstsüchtige Motive voraus. 



Strafrecht II BT 1. Teil WS 2004/05    3. Semester 

10

§ 6 Kindestötung (Art. 116 StGB) 

Rechtsgut:  Das menschliche Leben. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

Es müssen alle Erfordernisse der vorsätzlichen Tötung nach Art. 111 StGB gegeben sein. 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der lebende Mensch .

b) Die Tathandlung 

Art. 116 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jede Tötung des eigenen Kindes. 

- Die Tötung muss von der Mutter  selbst vorgenommen werden, solange sie unter 
dem Einfluss des Geburtsvorganges  steht. 
- Der Einfluss des Geburtsvorgangs ist oft physiologisch bedingt (besondere Erre-

gung, körperliche Schmerzen, psychische Vorstellungen). 
- Der Tatentschluss beruht in der Regel auf schwerwiegender Bedrängnis. 

(Not- oder Konfliktsituationen). 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Muter muss wissen, dass es sich um ihr Kind handelt und sie muss wis-
sen, dass sie es durch ihre Handlung tötet. Sie muss ihr Kind töten wollen. 

- Eventualvorsatz genügt: Die Mutter muss die Tötung ihres Kindes billigend in Kauf 
nehmen. 

II. Konkurrenzen und Abgrenzungen 

Art. 116 StGB und Art. 11 StGB: 
- Art. 11 StGB ist nicht anwendbar wenn es um die Verminderung der Schuldfähigkeit 

durch den Geburtsvorgang geht, da Art. 116 StGB diese bereits berücksichtigt. 
- Bei einer auf anderen Gründen beruhende Einschränkung der Schuldfähigkeit ist Art. 

11 StGB anwendbar. 

Art. 116 StGB und Art. 64 StGB: 
- Die schwere Bedrängnis ist bei Art. 116 StGB bereits berücksichtigt. 
- Wenn die Mutter dem Kind ein leidvolles Leben ersparen will, ist Art. 64 StGB zusätz-

lich anwendbar. 
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III. Beteiligung mehrerer 

Die Privilegierung des Art. 116 StGB kommt nur der Mutter selbst zugute. 
Weitere Beteiligte an der Kindestötung sind aufgrund Art. 26 StGB aus Art. 111-113 StGB zu 
bestrafen. 
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§ 7 Fahrlässige Tötung (Art. 117 StGB) 

Rechtsgut:  Das menschliche Leben. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der lebende Mensch .

b) Die Tathandlung 

Art. 112 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jede Tötung eines anderen Menschen.  

- Adäquate Kausalität: Das Verhalten muss nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
und nach der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet sein, um einen Erfolg von der 
Art des eingetretenen herbeizuführen. 

· Sorgaltspflichtverletzung:
- Sorgfaltspflichten ergeben sich aus : 

- Gesetz (SVG, USG, allgemeine Verhaltenpflichten).
- Vertrag. 
- Ingerenz. 

· Erfolgszurechnung:  Objektive Zurechnung, individuelle Vorhersehbarkeit und Vermeid-
barkeit des Erfolges.

2) Subjektiver Tatbestand 

- Fahrlässigkeit:  Der Täter muss wissen, dass es sich um einen Menschen handelt 
und dass er durch seine Sorgfaltspflichtverletzung sterben könnte. Er muss pflichtwid-
rig auf das Ausbleiben des Erfolges, der Tötung des Menschen, vertrauen. 

 (vs. Eventualvorsatz: Der Täter muss wissen, dass es sich um einen Menschen 
handelt und den Erfolg gleichgültig in Kauf nehmen.) 

- Pflichtwidrige Unvorsichtigkeit: Der Massstab bei der pflichtwidrigen Unvorsichtig-
keit ist individuell-objektiv. 

II. Rechtswidrigkeit 

· Fremdverschulden: 
- Mitverschulden des Opfers oder Dritter schliesst im Prinzip die strafrechtliche Haftung 

nicht aus. 
- Ausnahmen: 

- Fehlerhaftes Verhalten Dritter kann die Rechtserheblichkeit der Kausalität aufhe-
ben, wenn mit einem derart unsinnigen Verhalten nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dingen schlechthin nicht hätte gerechnet werden müssen. 

- Vertrauensgrundsatz aus Art. 26 SVG: keine Sorgfaltspflichtverletzung, wenn 
(auch vorhersehbares) fremdes Fehlverhalten nicht in Rechnung gestellt wird. 
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III. Schuld 

- Die Verletzung der Sorgfaltspflicht muss dem Täter im Hinblick auf seine persönli-
chen Fähigkeiten zum Vorwurf gemacht werden können.  

- Zumutbarkeit normgemässen Verhaltens. 
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B) Strafbarer Schwangerschaftsabbruch 
§ 1 Strafbarer Schwangerschaftsabbruch (Art. 118 StGB) 

Rechtsgut:  Das menschliche Leben. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Die Leibesfrucht  (bis achte Schwangerschaftswoche: Embryo, danach Fötus).

- Beginn der Schwangerschaft: Nidation.
- Ende der Schwangerschaft: Beginn der Eröffnungswehen.

- Abgrenzung von Schwangerschaftsabbruch und Tötung: Es kommt auf den Zeitpunkt 
der Einwirkung an. 

b) Die Tathandlung 

Art. 118 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jede Tötung eines Embryos oder Fötus durch Abbruch der Schwangerschaft.  

  

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass es sich um eine Schwangerschaft handelt und 
dass er sie durch seine Handlung tötet. Er muss sie abbrechen und den Embryo oder 
Fötus töten wollen. 

- Eventualvorsatz genügt: Der Täter muss den Abbruch der Schwangerschaft und die 
Tötung des Embryos oder Fötus billigend in Kauf nehmen. 

II. Strafloser Schwangerschaftsabbruch (Art. 119 StGB) 

1) Vor Ablauf der zwölften Woche (Art. 119 Abs. 2 StGB) 

- Der Abbruch der Schwangerschaft ist straflos , wenn folgende fünf Voraussetzungen 
gegeben sind: 
·  Vornahme vor Ablauf der Frist  von zwölf Wochen seit Beginn der letzten Periode. 

(Wenn Frist abgelaufen ist �  Art. 119 Abs. 1 StGB). 
·  Ausführung durch eine zugelassene Ärztin  oder einen zugelassenen Arzt . 
· Schriftliches Begehren  der schwangeren Frau. 
·  Die Frau muss sich in einer Notlage  befinden:  
·  Die Geburt des unerwünschten Kindes brächte die Frau selbst in Bedrängnis. 
·  Die Frau will dem voraussichtlich schwer behinderten Kind ein Leben des Leides 

ersparen. 
·  Die Frau muss ein vorgängiges Beratungsgespräch  mit dem Arzt/der Ärztin füh-

ren. 
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2) Nach Ablauf der zwölften Woche (Art. 119 Abs. 1 StGB) 

- Der Abbruch der Schwangerschaft nach der zwölften Woche ist nur straflos, wenn er 
nach ärztlichem Urteil notwendig ist, um von der betroffenen Frau die Gefahr einer 
schwerwiegenden körperlichen Schädigung oder einer schweren seelischen Notlage
abzuwenden.  

- Es handelt sich um einen notstandsähnlichen Güter- und Interessenkonflikt. 
- Es braucht ein ärztliches Urteil , dass die Notlage vorliegt und den Eingriff indi-

ziert. 
- Die Frau muss ein vorgängiges Beratungsgespräch  mit dem Arzt/der Ärztin füh-

ren. 
- Ausführung durch eine zugelassene Ärztin  oder einen zugelassenen Arzt . 
- Die schwangere Frau muss zustimmen . 

III. Strafdrohung 

Wenn die unter Art. 119 StGB genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, bleibt der Ab-
bruch der Schwangerschaft nach Art. 118 StGB strafbar. 

·  Mitwirkung eines Dritten  am Schwangerschaftsabbruch: als Täter, Anstifter oder Ge-
hilfe.  
- Gemäss Art. 26 StGB kann das Privileg von Art. 118 Abs. 3 StGB einem Dritten 

bei der Teilnahme am strafbaren Schwangerschaftsabbruch nicht zugute kom-
men. 

·  Beteiligung der Frau am im Prinzip mit Strafe bedrohten Schwangerschaftsabbruch: 
- Vor Ablauf der Zwölfwochenfrist: Der Umkehrschluss aus Art. 118 Abs. 3 sagt, 

dass die Mitwirkung straflos ist. 
- Nach Ablauf der Zwölfwochenfrist: Strafe ist Busse oder Gefängnis. 

IV. Tötung einer schwangeren Frau 

- H.L: Die Tötung einer schwangeren Frau zieht auch die Strafbarkeit wegen eines 
Schwangerschaftsabbruchs nach Art. 118 Abs. 2 mit sich. 

- Andere Meinung (Stratenwerth, Jenny, Noll, usw.): Der Tod des Embryos oder Fötus ist 
die direkte Folge des Todes der schwangeren Frau („Mutter“). 
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C) Straftaten gegen die körperliche Integrität 
§ 1 Einfache Körperverletzung (Art. 123 StGB) 

Rechtsgut:  Die körperliche Integrität des Menschen. (Physische/psychische Integrität). 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

Art. 123 Ziff. 1 StGB ist der Grundtatbestand der vorsätzlichen Körperverletzung. 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch .

b) Die Tathandlung 

Art. 123 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Schädigung am Körper oder an der Gesundheit. 

· Schädigung an der Gesundheit:
- Gesundheit ist ein relativer Begriff: nicht nur gesunde sondern auch bereits 

kranke Menschen sind Tatobjekt. 
- Es ist die körperliche  und geistige  Gesundheit geschützt. 
- Jedes Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen (krankhaften) Zustan-

des. 

· Schädigung am Körper:
- Bart- oder Zopfabschneiden je nach Grad des Eingriffs in die körperliche In-

tegrität.  
- Kahlscheren. 

· Abgrenzung von Körperverletzung und Tätlichkeit: 
- Es ist eine wichtige Abgrenzung, da Fahrlässigkeit, Versuch und Gehilfenschaft nur 

bei der Körperverletzung, nicht aber bei der Tätlichkeit mit Strafe bedroht sind.
- Ausmass  der Schädigung: 

- Abgrenzung zwischen geringfügiger und bedeutsamer Beeinträchtigung der kör-
perlichen Unversehrtheit im Einzelfall: 
- Welches Mass an Schmerz wird dem Opfer zugefügt? 

- Bloss vorübergehende harmlose Störung des Wohlbefindens (= Tätlich-
keit). 

- Zufügung geringfügiger pathologischer Veränderungen (Krankhafter Zu-
stand) (= Körperverletzung). 

- Grenze der Gesundheitsschädigung überschritten: Zufügung von Brüchen, ei-
gentlichen Wunden oder Schussverletzungen; Ansteckung mit einer gefährli-
chen Krankheit. 

- Tätlichkeit:   
Das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass einer Einwirkung auf 
den Körper eines anderen ist überschritten, aber es besteht noch keine Schädi-
gung. 
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- Einfache Körperverletzung:   
Es entstehen äussere Verletzungen oder Schädigungen, die mindestens eine 
gewisse Behandlungszeit erfordern. Es bedarf eines Masses des Schmerzes. 

- Schwere Körperverletzung:
Bsp.: Art 122 Abs. 1 bis 3 StGB. 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass es sich um einen Menschen handelt und er 
muss wissen, dass er ihn  durch seine Handlung an Körper oder Gesundheit schä-
digt. Er muss diese Schädigung wollen. 

- Eventualvorsatz genügt: Der Täter muss die Schädigung des Körpers oder der Ge-
sundheit des anderen Menschen billigend in Kauf nehmen. 

- Täter handelt mit Tötungsvorsatz:
- Der Tötungsvorsatz schliesst den Vorsatz (mind. Eventualvorsatz) der Körperver-

letzung ein, soweit diese als notwendiges Durchgangsstadium für die Tötung er-
scheint (lebensgefährliche KV). 

- Art. 122 ff. StGB treten bei vollendeter Tötung zurück (unechte Konkurrenz). 
- Trifft jedoch eine versuchte Tötung mit vollendeter Körperverletzung zusammen, 

stehen Art. 111 ff. i.V.m. Art 21/22 StGB und Art. 122 ff. StGB in echter Konkur-
renz. 

II. Rechtswidrigkeit 

· Einwilligung des Verletzten:   
- In die einfache Körperverletzung kann grundsätzlich wirksam eingewilligt werden. Der 

Täter bleibt damit straflos. 
-  In die schwere Körperverletzung ist die Einwilligung nur möglich, wenn die Verlet-

zung im wohlverstandenen Interesse des Betroffenen liegt und einen sittlichen und 
ethischen Zweck hat (Operation). 

· Ärztlicher (Heil-) Eingriff: 
- Ärztliche Eingriffe sind immer als Körperverletzung zu werten, soweit sie nicht unmit-

telbar dem Zweck der Heilung dienen. Sie sind nur straflos, wenn sie durch Einwilli-
gung des aufgeklärten Patienten gerechtfertigt sind. 

- H.L: Der ärztliche Heileingriff ist gar nicht tatbestandsmässig. 
- BGer: Der ärztliche Heileingriff ist ein Unrecht, das durch Einwilligung aufgehoben 

wird (BGE 117 Ib 197). 

· Züchtigungsrecht:
- Das Züchtigungsrecht erlaubt Eltern und Vormündern eine massvolle körperliche 

Züchtigung aus hinreichendem Anlass und zu erzieherischem Zweck. 
- Eine Körperverletzung ist jedoch nicht zu rechtfertigen. 
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III. Qualifikation durch die Begehung (Art. 123 Ziff . 2 StGB) 

1) Verwendung besonderer Tatmittel (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 1 StGB) 

· Gift: 
- Gift ist eine Substanz, die infolge chemischer Wirkung auf den menschlichen Körper 

die Gesundheit schädigt oder das Leben zerstören kann. 
- Nur wenn nach der konkreten Dosierung im Einzelfall die Gefahr einer schweren 

Schädigung des Körpers oder der Gesundheit bestand, sollte Art. 123 Ziff. 2 StGB 
Anwendung finden.  

· Gefährliche Waffe:
- Waffen sind Gegenstände, die ihrer Bestimmung nach zu Angriff und Verteidigung 

dienen. Sie müssen gefährliche Verletzungen herbeiführen können. 
- Es ist eine gefährliche Waffe, wenn sie bestimmungsgemäss gebraucht wird und da-

mit ihre spezifische Gefährlichkeit freigesetzt wird. 

· Gefährlicher Gegenstand:
- Ob es ein gefährlicher Gegenstand ist, ergibt sich aus seiner Beschaffenheit und der 

konkreten Art seines Gebrauchs. 
- Es ist entscheidend, ob die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung nach Art. 

122 StGB besteht. 

2) Besonderes Opfer (Art. 123 Ziff. 2 Abs. 2 StGB) 

· Wehrlos: 
- Unfähigkeit, sich zu verteidigen (absolute und relative Wehrlosigkeit. 
- Gründe körperlicher oder psychischer Natur. 

· Obhuts- und Fürsorgepflicht: 
- Kinder bis zur Volljährigkeit, pflegebedürftige Erwachsene. 
- Die Verletzung der besonderen Pflicht des Täters gegenüber dem Betroffenen be-

gründet die Qualifikation. 
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§ 2 Schwere Körperverletzung (Art. 122 StGB) 

Rechtsgut:  Die körperliche Integrität des Menschen. (Physische/psychische Integrität). 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch .

b) Die Tathandlung 

Art. 122 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
· Abs. 1: Lebensgefährliche Körperverletzung

- Nicht schon jede Lebensgefahr genügt, sondern die Verletzung muss zu ei-
nem Zustand geführt haben, in dem sich die Möglichkeit des Todes dermas-
sen verdichtete, dass sie zur ernstlichen und dringlichen Wahrscheinlichkeit
wurde. 

- Die Körperverletzung muss ihrer Natur nach so schwer sein, dass sie das Le-
ben des Betroffenen gefährdet. 

- Die Lebensgefahr muss zudem die Folge der Verletzung selbst und nicht der 
Verletzungsmethode sein. 

- Bei der Ansteckung mit Aids genügt die erhebliche Wahrscheinlichkeit eines 
tödlichen Verlaufs für eine schwere Körperverletzung. 

· Abs. 2: 
- Es wird ein langer Spitalaufenthalt vorausgesetzt.  
- Lebensgefährliche Verletzung. 

· Abs. 3: 
- Es wird ein langer Spitalaufenthalt vorausgesetzt. 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass es sich um einen Menschen handelt und er 
muss wissen, dass er ihn durch die Handlung an Körper oder Gesundheit schwer 
schädigt. Er muss diese schwere Schädigung wollen. 
Bei der lebensgefährlichen muss der Täter wissen, dass mit der Handlung unmittelbar 

 Lebensgefahr verbunden ist.  

- Eventualvorsatz genügt: Der Täter muss die schwere Schädigung des Körpers oder 
der Gesundheit des anderen Menschen billigend in Kauf nehmen. 

- Nimmt der Täter den Tod des Opfers in Kauf, so fällt ihm sogar Tötungsvorsatz zur 
Last, womit Art. 122 StGB ausscheidet. 

II. Vorbereitungshandlungen 

- Nach Art. 260bis StGB sind auch die Vorbereitungshandlungen zur schweren Köper-
verletzung strafbar. 
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§ 3 Fahrlässige Körperverletzung (Art. 125 StGB) 

Rechtsgut:  Die körperliche Integrität des Menschen. (Physische/psychische Integrität). 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch .

b) Die Tathandlung 

Art. 125 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Schädigung am Körper oder an der Gesundheit. 

· Schädigung an der Gesundheit:
- Gesundheit ist ein relativer Begriff: nicht nur gesunde sondern auch bereits 

kranke Menschen sind Tatobjekt. 
- Es ist die körperliche  und geistige  Gesundheit geschützt. 
- Jedes Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen (krankhaften) Zustan-

des. 

· Schädigung am Körper:
- Bart- oder Zopfabschneiden je nach Grad des Eingriffs in die körperliche In-

tegrität.  
- Kahlscheren. 

· Abgrenzung von Körperverletzung und Tätlichkeit: 
- Es ist eine wichtige Abgrenzung, da Fahrlässigkeit, Versuch und Gehilfenschaft nur 

bei der Körperverletzung, nicht aber bei der Tätlichkeit mit Strafe bedroht sind.
- Ausmass  der Schädigung: 

- Abgrenzung zwischen geringfügiger und bedeutsamer Beeinträchtigung der kör-
perlichen Unversehrtheit im Einzelfall: 
- Welches Mass an Schmerz wird dem Opfer zugefügt? 

- Bloss vorübergehende harmlose Störung des Wohlbefindens 
(=Tätlichkeit). 

- Zufügung geringfügiger pathologischer Veränderungen (Krankhafter Zu-
stand) (=Körperverletzung). 

- Grenze der Gesundheitsschädigung überschritten: Zufügung von Brüchen, ei-
gentlichen Wunden oder Schussverletzungen; Ansteckung mit einer gefährli-
chen Krankheit. 

- Tätlichkeit:   
Das allgemein übliche und gesellschaftlich geduldete Mass einer Einwirkung auf 
den Körper eines anderen ist überschritten, aber es besteht noch keine Schädi-
gung. 

- Einfache Körperverletzung:   
Es entstehen äussere Verletzungen oder Schädigungen, die mindestens eine 
gewisse Behandlungszeit erfordern. Es bedarf eines Masses des Schmerzes. 

- Schwere Körperverletzung:
Bsp.: Art 122 Abs. 1 bis 3 StGB. 
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2) Subjektiver Tatbestand 

- Fahrlässigkeit:  Der Täter muss wissen, dass er durch seine Handlung oder Unter-
lassung die Tötung eines Menschen herbeiführen kann und er muss pflichtwidrig un-
vorsichtig auf das Ausbleiben des Todes vertraut haben.  
- Es müssen die regulären Voraussetzungen der Fahrlässigkeit gemäss Art. 18 

Abs. 3 StGB gegeben sein. 

II. Verfolgung 

- Die schwere fahrlässige Körperverletzung wird von Amtes wegen verfolgt (Art. 125 
Abs. 1 StGB). 

- Die leichte fahrlässige Körperverletzung wird auf Antrag verfolgt (Art. 125 Abs. 2 
StGB). 
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§ 4 Tätlichkeiten (Art. 126 StGB) 

Rechtsgut:  Die körperliche Integrität des Menschen. (Physische/psychische Integrität). 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch .

b) Die Tathandlung 

Art. 126 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Handlungen, die keine Schädigung des Körper oder der Gesundheit zur Folge haben. 
- Es ist noch keine Körperverletzung. 
- Das Gesetz bestimmt aber die Grenze nicht zwischen strafloser Beeinträchtigung und 

Tätlichkeit. 
- Tätlichkeit: Eingriffe, die noch nicht schmerzen, aber das allgemein übliche und ge-

sellschaftlich geduldete Mass einer Einwirkung auf den Körper eines anderen über-
steigen. 

Bsp.: Ohrfeigen, Faustschläge, Fusstritte, etc. 
- Das allgemein geduldete Mass ist straflos. 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass es sich um einen Menschen handelt und er 
muss wissen, dass er durch seine Handlung auf den Körper des anderen einwirkt. Er 
muss die Einwirkung wollen. 

II. Verfolgung 

· Abs. 1:   
- Tätlichkeiten, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge ha-

ben, werden nur auf Antrag verfolgt. 

· Abs. 2: 
- Tätlichkeiten werden von Amtes wegen verfolgt, wenn an einer Person begangen 

werden, die unter der Obhut oder Fürsorge des Täters steht. 
- Die Tat wiederholt muss wiederholt begangen werden. (Eine Tracht Prügel gilt als ei-

ne Handlungseinheit). 
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D) Gefährdung des Lebens und der Gesundheit 
Das Wesen der Gefährdungsdelikte nach Art. 127 ff. StGB liegt darin, dass zur Vollendung 
nicht ein Erfolg in Form der bereits eingetretenen Beeinträchtigung menschlichen Lebens 
oder menschlicher Gesundheit vorausgesetzt ist. 
In den Art. 127-136 StGB finden sich Tatbestände, welche die Gefährdung als solche erfas-
sen. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit wird somit auf einen Zeitpunkt vorgezogen, bevor 
der Verletzungserfolg eingetreten ist. 

§ 1 Gefährdung des Lebens (Art. 129 StGB) 

Rechtsgut:  Das menschliche Leben. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch .

b) Die Tathandlung 

Art. 129 StGB ist ein Gefährdungsdelikt.  

· Tathandlung:
- Herbeiführung einer unmittelbaren Lebensgefahr .  
- Gefahr:  „nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge muss die Wahrscheinlichkeit oder 

nahe Möglichkeit der Verletzung des geschützten Rechtsguts (Leben) bestehen“. 
- Die Gefährdung muss von ganz besonders gravierender Art sein: enge Verbunden-

heit mit dem Verhalten des Täters oder des Grades der Wahrscheinlichkeit einer Ver-
letzung. 

- Die Gefährdung darf nicht nur abstrakt sein, es muss im konkreten Fall eine ernstli-
che Gefährdung  des Lebens bestehen. 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss sicheres Wissen haben, dass er durch sein Verhalten eine 
unmittelbare Lebensgefahr herbeiführt. Der Täter muss sicheres Wissen um die Mög-
lichkeit des Erfolgseintritts haben. Die Gefährdung bildet nach der Vorstellung des 
Täters das eigentliche Handlungsziel oder die notwendige Durchgangsstufe zur Er-
reichung des Handlungsziels, er will die unmittelbare Lebensgefahr herbeiführen. 

- Skrupellosigkeit: Schwererer Grad der Vorwerfbarkeit, besondere Hemmungs- und 
Rücksichtslosigkeit des Täters. Die Tat ist besonders grausam. 

 Die Skrupellosigkeit liegt umso näher, je grösser die Gefahr ist, die der Täter herbei-
führt, und je weniger seine Beweggründe zu billigen oder auch nur zu verstehen sind. 
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II. Konkurrenzen und Abgrenzungen 

- Als Lebensgefährdungsdelikt ist Art. 129 StGB subsidiär gegenüber den vorsätzli-
chen Tötungsdelikten (auch Versuch). Hält der Täter eine Verletzung oder Tötung für 
möglich und ist sie ihm gleichgültig oder nimmt er sie in Kauf, liegt mindestens eine 
eventualvorsätzliche Körperverletzung (Art. 122 f. StGB) oder Tötung (Art. 111 ff. 
StGB) vor. Art. 129 StGB tritt dann zurück. 

- Echte Konkurrenz besteht zwischen Art. 129 StGB und der fahrlässigen Tötung nach 
Art. 117 StGB. 

- Echte Konkurrenz besteht zu Straftaten, die sich gegen andere Rechtsgüter richten. 
- Bei der lebensgefährlichen Körperverletzung ist die Lebensgefährdung bereits bei 

Art. 122 Abs. 1 StGB berücksichtigt und Art 129 StGB findet keine Anwendung. 
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§ 2 Aussetzung (Art. 127 StGB) 

Rechtsgut:  Das menschliche Leben und die menschliche Gesundheit. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch . 
- Er muss hilflos  sein, d.h. sich nicht selbst zu schützen vermögen.
- Er muss in der Obhut  (�  Garantenpflicht: gesteigerte Verantwortung für den Bedroh-

ten) oder unter der Fürsorge  (�  rechtliche Sorgepflichten) des Täters stehen. 
- Er muss einer Gefahr für das Leben oder einer schweren unmittelbaren Gefahr 

für die Gesundheit (die drohende Gesundheitsschädigung muss schwer sein) aus-
gesetzt sein. Die Gefahr muss ganz konkret bestehen: Vorkehrungen, um den Eintritt 
des Erfolges auszuschliessen, beseitigen die Gefahr.

b) Die Tathandlung 

Art. 127 StGB ist ein Gefährdungsdelikt.  

· Tathandlung:
- Aktives Handeln: Den Betroffenen der Gefahr aussetzen .  

Auch das Herbeiführen der Gefahr reicht.  

- Unterlassen: Jegliches Unterlassen der gebotenen Hilfe .  
Den Hilflosen in der Gefahr verlassen, sich vollständig passiv verhalten, nicht die nö-
tigen Massnahmen zur Beseitigung der Gefahr treffen. �  Die Gefahr muss noch ab-
wendbar sein und die Fortdauer die Folge der pflichtwidrigen Unterlassung sein. 

- Unechtes Unterlassen: Der Täter unterlässt es, eine erst entstehende Gefahr vom 
Hilflosen abzuwenden.

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss Gefährdungsvorsatz haben. Er muss wissen, dass durch 
sein handeln oder unterlassen eine Gefahr für das Leben oder eine schwere unmit-
telbare Gefahr für die Gesundheit geschaffen wird und er muss diese Gefährdung 
wollen. 

II. Konkurrenzen und Abgrenzungen 

- Kommt der Betroffene zu Tode, steht Art. 127 StGB in echter Konkurrenz zur fahrläs-
sigen Tötung nach Art. 117 StGB. 

- Art. 127 StGB tritt subsidiär zurück, wenn die Gefahr mit Verletzungsvorsatz herbei-
geführt wird. 

- Art. 127 StGB schliesst als Spezialtatbestand Art. 129 StGB aus. 



Strafrecht II BT 1. Teil WS 2004/05    3. Semester 

26

§ 3 Unterlassung der Nothilfe (Art. 128 StGB) 

Rechtsgut:  Das menschliche Leben und die menschliche Gesundheit. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch .

b) Die Tathandlung 

Art. 128 StGB ist ein Gefährdungsdelikt.  

· Tathandlung:
· Wer einem anderen Menschen, den er verletzt hat, nicht hilft, obwohl es ihm den Um-

ständen nach zugemutet werden konnte.  

- Der Täter hat eine erhöhte Verantwortung  gegenüber dem Verletzten. 
- Es genügt, wenn der Täter dem Verletzten nicht hilft . Art. 128 StGB ist ein ech-

tes Unterlassungsdelikt. 
- Dem Täter muss die Hilfeleistung nach den Umständen zugemutet  werden kön-

nen. Nicht zumutbar ist die Hilfe, wenn sich der Täter selbst in erheblichem Um-
fang gefährden müsste. 

· Wer einem Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, nicht hilft, obwohl 
es ihm nach den Umständen zugemutet werden konnte.

- Unmittelbare Lebensgefahr:  Eine Situation, in der es keiner weiteren Bedingung 
mehr bedarf, um die Lebensgefahr entstehen zu lassen; das Leben des anderen 
muss bereits an einem seidenen Faden hängen. 

- Zur Hilfe verpflichtet ist jedermann , der dem in Lebensgefahr Schwebenden 
räumlich nahe und zu sinnvoller Hilfe in der Lage ist. Bei räumlicher Entfernung 
sind die Rettungsdienste zu benachrichtigen. 

- Dem Täter muss die Hilfeleistung nach den Umständen zugemutet  werden kön-
nen. Nicht zumutbar ist die Hilfe, wenn sich der Täter selbst in erheblichem Um-
fang gefährden müsste. 

· Wer andere davon abhält, Nothilfe zu leisten, oder sie dabei behindert.  

- Jedermann  kann die Nothilfe behindern. 
- Erfasst sind Fälle, bei der die Hilfspflicht gegenüber dem Verletzten besteht, als 

auch Fälle unmittelbarer Lebensgefahr. 
- Strafbar ist jede Handlung, die die gebotene Hilfe erschwert: z.B.: Zurückhalten 

von Hilfswilligen, Behindern von Rettungsfahrzeugen. 
- Möglich ist das Abhalten durch psychische Beeinflussung  und durch einen 

physischen Eingriff .  
- Auch durch die Verhinderung oder Behinderung von Hilfe , die der Hindernde 

selbst nicht hätte leisten können (v.A. das Verhalten Schaulustiger bei schweren 
Unfällen), macht man sich strafbar. 

- Wenn sich nachweisen lässt dass die Behinderung der Nothilfe die Situation des 
Hilfsbedürftigen verschlechtert hat, kann sie als Eingriff in den rettenden Kausal-
verlauf zur Haftung wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Körperverletzung oder 
Tötung führen. 
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2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss Kenntnis um die Voraussetzungen der Hilfeleistungspflicht 
und die eigenen Hilfsmöglichkeiten haben. Er muss auch um die Lebensgefahr wis-
sen. Der Täter muss das Nicht-Helfen wollen. 

II. Konkurrenzen und Abgrenzungen 

- Art. 127 StGB geht als lex specialis dem Art. 128 StGB vor. 
- Art. 128 StGB geht der weiter gefassten Hilfeleistungspflicht nach Art. 51 Abs. 2 SVG 

wegen der höheren Strafdrohung vor. 
- Wenn sich der Hilfspflichtige noch der Führerflucht schuldig macht, geht Art. 92 Abs. 

2 SVG dem Art. 128 StGB vor. 

- Bei einer vorgängigen Verletzung mit Tötungsvorsatz kommt Art. 128 StGB nicht in 
Betracht, da der Tötungsvorsatz das Nichthilfeleisten notwendigerweise einschliesst. 

- Auch ein Körperverletzungsvorsatz schliesst das Nichthilfeleisten notwendigerweise 
ein. 

- Echte Konkurrenz besteht im Falle fahrlässiger Verletzung zwischen Art. 128 StGB 
und Art. 117, 125 StGB. 
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§ 4 Raufhandel (Art. 133 StGB) 

Rechtsgut:  Das menschliche Leben und die menschliche Gesundheit. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch .

b) Die Tathandlung 

Art. 133 StGB ist ein Gefährdungsdelikt.  

· Tathandlung:
- Raufhandel : eine tätliche, wechselseitige Auseinandersetzung zwischen mindestens 

drei Personen.  
Jede Seite muss aktiv am Streit beteiligt sei, also tätlich angreifen oder tätlich auf ei-
nen Angriff reagieren. 

- Jede Beteiligung  am Raufhandel genügt als Tathandlung. 
- Eine psychische Mitwirkung am Raufhandel reicht als Tathandlung aus, wenn sich 

wenigstens drei Personen tätlich auseinandersetzen.

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass es sich um einen Raufhandel, d.h. eine tätli-
che, wechselseitige Auseinandersetzung von mindestens zwei Personen handelt. Der 
Täter muss sich am Raufhandel beteiligen wollen. 

- Eventualvorsatz genügt:  Es genügt, dass der Täter damit rechnet, dass sich mehr 
als zwei Personen an der tätlichen Auseinandersetzung beteiligen könnten. 

3) Objektive Strafbarkeitsbedingung 

- Die Strafbarkeit tritt nur ein, wenn der Raufhandel den Tod oder die Körperverlet-
zung  eines Menschen zur Folge hat. 

- Dieser Erfolg ist nicht Bestandteil des Unrechts, sondern lediglich Beweisgrund für 
die Strafbarkeit. 

- Die Strafbarkeit wird so auf die wirklich gefährlichen Raufhändel beschränkt, die min-
destens eine lebensgefährliche Körperverletzung nach Art. 123 StGB bei einem Men-
schen zur Folge haben.  

- Es spielt keine Rolle, welcher der Beteiligten die Tötung/Körperverletzung verursacht 
hat. Auch der Verletzte macht sich nach Art. 133 StGB strafbar. 

II. Zeitpunkt der Beteiligung 

- Wenn der Verletzungserfolg bereits vor der Beteiligung  eingetreten ist, beruht er 
nicht auf dem durch die Beteiligung geschaffenen Gefährdungspotenzial. Daher bleibt 
straflos, wer erst nach dem Erfolgseintritt hinzukommt. 

- Vorzeitiges Ausscheiden:  Wer vor Eintritt des Verletzungserfolgs ausscheidet, hat 
durch seine bisherige Mitwirkung die Streitfreudigkeit der Beteiligten gesteigert, so 
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dass die dadurch erhöhte Gefährlichkeit der Schlägerei regelmässig auch über die 
Dauer der Beteiligung einzelner hinaus fortwirkt.  

 Die Strafbarkeit nach Art. 133 StGB bleibt bestehen, wenn die Verletzung noch wäh-
rend des Raufhandels eintritt. 

III. Teilnahme 

- Beteiligter ist jeder, der am Raufhandel teilnimmt und sich aktiv betätigt. 
- Teilnahme ist nur möglich, wenn der Teilnehmer nicht am Tatort ist. 

Bsp.: Gehilfe: Polizei fehlleiten; Anstifter: weitere Schläger mobilisieren. 

IV. Konkurrenzen 

- Lässt sich einem Beteiligten die vorsätzliche oder fahrlässige Körperverletzung oder 
Tötung nachweisen, dann treten neben Art. 133 StGB die Art. 111 ff. StGB oder Art. 
122 ff. StGB hinzu, es besteht echte Konkurrenz. 

- Tritt eine Lebensgefährdung nah Art. 129 StGB hinzu, besteht auch eine echte Kon-
kurrenz. 

- Tätlichkeiten nach Art. 126 StGB werden als Wesensmerkmal des Raufhandels von 
Art. 133 StGB konsumiert. 
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§ 5 Angriff (Art. 134 StGB) 

Rechtsgut:  Das menschliche Leben und die menschliche Gesundheit. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch .

b) Die Tathandlung 

Art. 134 StGB ist ein Gefährdungsdelikt.  

· Tathandlung:
- Angriff: Einseitige, von feindlichen Absichten getragene, gewaltsame Einwirkung auf 

den oder die Körper eines oder mehrerer Menschen. 
- Das Opfer als angegriffene Partei bleibt entweder völlig passiv oder versucht sich zu 

schützen, ohne seinerseits tätlich zu werden. 
- Es müssen mehrere (mindestens zwei) Personen körperlich am Angriff beteiligt sein. 

- Beteiligung  am Angriff genügt als Tathandlung. 
- Eine psychische oder verbale Mitwirkung am Angriff reicht als Tathandlung aus, wenn 

sich wenigstens zwei Personen körperlich am Angriff beteiligen. 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass es sich um einen Angriff handelt und dass auf 
den Körper eines oder mehrerer Menschen gewaltsam eingewirkt wird. Der Täter 
muss sich am Angriff beteiligen wollen. 

- Eventualvorsatz genügt:  Es genügt, dass der Täter damit rechnet, dass sich mehr 
als zwei Personen m Angriff beteiligen könnten. 

3) Objektive Strafbarkeitsbedingung 

- Die Strafbarkeit tritt nur ein, wenn der Angriff den Tod oder die Körperverletzung
eines Menschen zur Folge hat. 

- Dieser Erfolg ist nicht Bestandteil des Unrechts, sondern lediglich Beweisgrund für 
die Strafbarkeit. 

- Die Strafbarkeit wird so auf die wirklich gefährlichen Angriffe beschränkt, die mindes-
tens eine lebensgefährliche Körperverletzung nach Art. 123 StGB bei einem Men-
schen zur Folge haben.  

- Es spielt keine Rolle, welcher der Beteiligten die Tötung/Körperverletzung verursacht 
hat. Auch der Verletzte macht sich nach Art. 134 StGB strafbar. 

II. Zeitpunkt der Beteiligung 

- Wenn der Verletzungserfolg bereits vor der Beteiligung  eingetreten ist, beruht er 
nicht auf dem durch die Beteiligung geschaffenen Gefährdungspotenzial. Daher bleibt 
straflos, wer erst nach dem Erfolgseintritt hinzukommt. 
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- Vorzeitiges Ausscheiden:  Wer vor Eintritt des Verletzungserfolgs ausscheidet, hat 
durch seine bisherige Mitwirkung die Streitfreudigkeit der Beteiligten gesteigert, so 
dass die dadurch erhöhte Gefährlichkeit der Schlägerei regelmässig auch über die 
Dauer der Beteiligung einzelner hinaus fortwirkt.  

 Art. 134 StGB bleibt anwendbar, wenn die Verletzung noch während des Angriffs ein-
tritt. 

III. Teilnahme 

- Beteiligter ist jeder, der am Angriff teilnimmt und sich aktiv betätigt. 
- Teilnahme ist nur möglich, wenn der Teilnehmer nicht am Tatort ist. 

Bsp.: Gehilfe: Polizei fehlleiten; Anstifter: weitere Schläger mobilisieren. 

IV. Konkurrenzen 

- Wenn mehrere angegriffene Personen teils tätlich werden, teils passiv bleiben und 
die schwere Folge bei einem Angegriffenen oder Unbeteiligten eintritt, sind sowohl 
die Tatbestände des Raufhandels wie des Angriffs erfüllt. Art. 134 StGB ist dann we-
gen der höheren Strafdrohung allein anzuwenden. 

- Lässt sich einem Angreifer die vorsätzliche oder fahrlässige Körperverletzung oder 
Tötung nachweisen, dann treten neben Art. 134 StGB die Art. 111 ff. StGB oder Art. 
122 ff. StGB hinzu, es besteht echte Konkurrenz. 
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§ 6 Verabreichen gesudheitsgefährdender Stoffe (Art. 136 StGB) 

Rechtsgut:  Die Gesundheit des Kindes. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Das Kind  unter 16 Jahren.

b) Die Tathandlung 

Art. 134 StGB ist ein Gefährdungsdelikt.  

· Tathandlung:
- Verabreichen oder zum Konsum zur Verfügung stellen alkoholischer Getränke

an ein Kind unter 16 Jahren in einer Menge, welche die Gesundheit grundsätzlich ge-
fährden kann. (Nach den Erfahrungsregeln zu beurteilen). 

- Verabreichen oder zum Konsum zur Verfügung stellen anderer Stoffe  an ein 
Kind unter 16 Jahren in einer Menge, welche die Gesundheit grundsätzlich gefährden 
kann. Es handelt sich um Substanzen, die auf das Zentralnervensystem einwirken 
(Psychopharmaka). Auch andere Medikamente und Lebens- oder Genussmittel, die, 
im Übermass verabreicht/konsumiert, die Gesundheit gefährden können. 

- Verabreichen oder zur Verfügung stellen von Betäubu ngsmitteln  an ein Kind un-
ter 16 Jahren. Es genügen schon minimale Dosen, wobei die Gesundheitsgefährdung 
vermutet wird. 

- Das Delikt wird durch verabreichen oder zur Verfügung stellen begangen. Es kann 
aber auch durch unterlassen begangen werden, wenn ein Garant die Abgabe des 
Stoffes an das Kind nicht verhindert. 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Es genügt, wenn der Täter weiss, dass die von ihm verabreichte Menge an 
Alkohol oder anderen Stoffen für ein Kind der betroffenen Altersgruppe gefährlich ist 
oder, dass das Betäubungsmittel verboten ist. Es braucht keinen Willen, die Gesund-
heit des Kindes wirklich zu gefährden oder zu schädigen. 

II. Konkurrenzen 

- Hat der Täter (Eventual-)Vorsatz, das Kind an Körper oder Gesundheit zu schädigen, 
geht versuchte oder vollendete Körperverletzung nach Art. 123 Abs. 1/Abs. 2 StGB 
dem Art. 136 StGB vor. 

- Art. 136 StGB geht der fahrlässigen Körperverletzung nach Art. 125 StGB vor. 
- Die Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht nach Art. 219 Abs. 1 StGB  ver-

drängt Art. 136 StGB. 
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2. Abschnitt: Delikte gegen die Freiheit 

§ 1 Drohung (Art. 180 StGB) 
Rechtsgut:  Die persönliche Freiheit der Willensbildung und der Willensbetätigung. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch . 

b) Die Tathandlung 

Art. 180 StGB ist ein Gefährdungsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzen. 
- Die Drohung wird ohne Rücksicht darauf erfasst, ob sie den Willen des Bedrohten in 

bestimmtem Sinne beeinflusst hat oder beeinflussen sollte.  

· Drohung:
- Jedes Verhalten, durch das der Täter dem Opfer (ausdrücklich oder konklu-

dent) ein Übel in Aussicht stellt, dessen Eintritt er als von seinem Willen ab-
hängig erscheinen lässt. Es ist nicht nötig, dass diese Abhängigkeit wirklich 
besteht. Es spielt keine Rolle, ob der Täter die Drohung wirklich verwirklichen 
will, sie muss aber als ernst gemeinte erscheinen. 

- Wenn der Täter mit der Verwirklichung eines Übels droht, auf die er keinen 
Einfluss hat, ist es eine Warnung. 

· Schwer:
- Objektives Element:  schwere Drohung. Die Schwere der Drohung hängt von 

der Schwere des angedrohten Nachteils ab. Sie ist zu messen an einem ob-
jektiven Massstab: 
- Wenn die Drohung auch eine besonnene Person in der Lage des Betrof-

fenen in Angst und Schrecken versetzen würde, ist sie schwer. Auf die in-
dividuelle Empfindlichkeit kann es nicht ankommen. 

- Subjektives Element:  Die bedrohte Person muss erschrecken (�  Erfolgsde-
likt). 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass er durch seine schwere Drohung jemanden in 
Angst und Schrecken versetzt und er muss dies wollen. 

- Eventualvorsatz genügt:  Es genügt, dass der Täter billigend in Kauf nimmt, jeman-
den durch die schwere Drohung in Angst und Schrecken zu versetzen. 
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II. Rechtswidrigkeit 

- Wenn der angedrohte Nachteil schon an sich rechtswidrig ist, ist es in aller Regel 
auch die Drohung. 

- Ist der angedrohte Nachteil nicht rechtswidrig, kommt es darauf an, ob es unter den 
konkreten Umständen des Einzelfalls zulässig erscheint, ihn anzudrohen (je nach 
Schwere und Wirkung der Drohung). 

III. Konkurrenzen 

- Wenn der Täter mit der Drohung ein bestimmtes Verhalten erzwingen wollte, tritt Art. 
180 StGB hinter die Verletzungsdelikte zurück (Nötigung, Erpressung, Geiselnahme), 
auch gegenüber blossem Versuch. 
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§ 2 Nötigung (Art. 181 StGB) 

Rechtsgut:  Die persönliche Freiheit der Willensbildung und der Willensbetätigung. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch . 

b) Die Tathandlung 

Art. 181 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere 

Beschränkung der Handlungsfreiheit nötigen, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu 
dulden.

- Die Anwendung der Nötigungsmittel muss den Betroffenen in seiner Handlungsfrei-
heit beeinträchtigen.

·  Nötigungsmittel:
· Gewalt:

- Es ist die unter Einsatz körperlicher Kraft vollzogene physische Einwirkung auf 
einen anderen Menschen. 

- Gewalt ist ein physischer Eingriff in die Rechtssphäre eines anderen.
- Es spielt keine Rolle, ob die Gewalt für den Betroffenen unwiderstehlich ist 

(vis absoluta) oder ob sie ihm die Möglichkeit lässt, sich anders zu entschei-
den, als der Täter will (vis compulsiva). 

- Gewalt als physischer Eingriff in die Rechtssphäre eines anderen Men-
schen ist tatbestandsmässig, wenn: 
- Auf das Opfer physisch eingewirkt wird, z.B. mit Schlägen, Tritten, Mes-

serstichen, Gift, Betäubungsmitteln; 
- Sachen beschädigt oder zerstört werden, die wie ein physischer Eingriff 

wirken; 
- Auf Dritte eingewirkt wird und wenn diese Gewalt die Entscheidungsfrei-

heit des Nötigungsopfers in vergleichbarer Weise beeinträchtigt, wie wenn 
es selbst betroffen wäre. 

· Androhung ernstlicher Nachteile:
- Die Androhung ernstlicher Nachteile stellt dem Opfer die Zufügung eines Ü-

bels in Aussicht, dessen Eintritt der Täter als von seinem Willen abhängig er-
scheinen lässt. Es ist nicht nötig, dass diese Abhängigkeit wirklich besteht. 

- Es spielt keine Rolle, ob der Täter die Drohung wirklich verwirklichen will, sie 
muss aber als ernst gemeinte erscheinen. 

- Ernstliche:  Nur Drohungen, die nach einem objektiven Massstab geeignet 
sind, auch eine besonnene Person in der Lage des Betroffenen gefügig zu 
machen, reichen aus. Die Fähigkeit des Betroffenen, die Drohung angemes-
sen einzuschätzen und sich ihr zu widersetzen, wird berücksichtigt. 

- Tatbestandsmässig ist auch die Androhung eines Unterlassens, wenn sich die 
Situation des Bedrohten verschlechtern würde, gemessen an den rechtlichen 
Ansprüchen oder tatsächlichen Aussichten, die er im Zeitpunkt der Drohung 
hat. 
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· Andere Beschränkung der Handlungsfreiheit:
- Die Grenze der Strafbarkeit lässt sich nur nach dem Ausmass, nicht nach der 

Art der Beeinträchtigung, bestimmen. 
- Das beliebige Zwangsmittel muss das üblicherweise geduldete Mass der Be-

einflussung in ähnlicher Weise eindeutig überschreiten, wie es für die vom 
Gesetz ausdrücklich genannte Gewalt oder die Androhung ernstlicher 
Nachteile gilt. 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass er durch seine Handlung den Betroffenen nö-
tigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden und dass der Betroffene dies auf-
grund der Nötigung tut. Der Täter muss dies auch wollen. 

- Eventualvorsatz genügt: Es genügt, dass der Täter die Nötigung billigend in Kauf 
nimmt, für den Fall, dass es solchen Drucks überhaupt bedarf, um den Betroffenen 
zum gewünschten Verhalten zu bringen.  

II. Rechtswidrigkeit 

- Die Androhung von Nachteilen ist in gewissen Grenzen sozialüblich/sozialadäquat. 
Die Rechtswidrigkeit einer Nötigung bedarf daher über die Erfüllung des Tatbestan-
des hinaus einer zusätzlichen Begründung. 

- Die Nötigung ist nur dann unrechtmässig, wenn das Mittel oder der Zweck unerlaubt 
ist oder wenn das Mittel zum erstrebten Zweck nicht im richtigen Verhältnis steht oder 
wenn die Verknüpfung zwischen einem an sich zulässigen Mittel und einem erlaubten 
Zweck rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig ist. 

·  Unerlaubter Zweck: 
- Das Verhalten, zu dem der Betroffene genötigt wird (tun, unterlassen, dulden) 

ist rechtswidrig (Nötigung zu einer strafbaren Handlung, Vereitelung von 
Rechten des Betroffenen). 

·  Unzulässiges Mittel: 
- Bsp.: Nichterfüllung eines Anspruchs, Delikt, unbegründete Strafanzeige an-

drohen. 

·  Unverhältnismässige Benutzung dieses Mittels zu diesem Zweck: 
- Sowohl das Mittel als auch der Zweck sind rechtmässig, aber die Benutzung 

dieses Mittels zu diesem Zweck ist rechtswidrig. 
- Es besteht kein sachlicher Zusammenhang zwischen der Drohung und der 

Forderung. 

III. Konkurrenzen 

- Die Nötigung tritt als Grundtatbestand der eigentlichen Freiheitsdelikte gegenüber al-
len spezielleren Tatbeständen zurück (Raub, Erpressung, Vergewaltigung, Geisel-
nahme, Beamtennötigung). 

- Wenn die Beeinträchtigung der Willensfreiheit eine blosse Begleiterscheinung einer 
Tätlichkeit oder einer Körperverletzung darstellt, wird sie vom Verletzungsdelikt kon-
sumiert. 
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§ 3 Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183 StGB) 
1) Freiheitsberaubung (Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB) 

Rechtsgut:  Die körperliche Bewegungsfreiheit. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch . 

b) Die Tathandlung 

Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jemanden festnehmen oder gefangen halten oder ihm in anderer Weise die Freiheit 

entziehen.

· Festnahme:
- Jegliches Berauben/Entziehen der körperlichen Freiheit. 
- Es ist die umfassende Aufhebung der Freiheit, den Aufenthaltsort zu verän-

dern. 
- Auch der Zwang zu einer bestimmten Ortsveränderung kann die Fortbewe-

gungsfreiheit gänzlich aufheben (Entführung in Auto oder Flugzeug). 

- Nur, wer fähig wäre, seinen Aufenthaltsort (auch mit fremder Hilfe) zu verän-
dern, kann seiner Freiheit beraubt werden. 

- Es spielt keine Rolle, ob ein konkreter, auf Ortsveränderung gerichteter Wille 
gebrochen wird. 

- Die Tatmittel sind gleichgültig (Gewalt, Hypnose, Betäubung, Drohung, usw.). 
Es muss aber für das Opfer unverhältnismässig gefährlich oder schwierig 
sein, die Freiheitsbeschränkung zu überwinden. 

- Durch List und Täuschung ist Freiheitsberaubung möglich, auch wenn sie nur 
den Schein der Gewalt erregen oder eine Drohung unterstützen. 

· Gefangenhalten:
- Auch die Aufrechterhaltung einer zunächst rechtmässigen Freiheitsentziehung 

erfüllt den Tatbestand, wenn die rechtlichen Voraussetzungen nachträglich 
fortfallen. 

- Die Freiheitsentziehung ist ein Dauerdelikt, das erst beendet ist, wenn der Be-
troffene die Freiheit wiedererlangt hat. 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass er durch seine Handlung den Betroffenen sei-
ner körperlichen Bewegungsfreiheit entzieht und er muss dies auch wollen. 

- Eventualvorsatz genügt: Es genügt, dass der Täter die Entziehung der körperlichen 
Bewegungsfreiheit billigend in Kauf nimmt. 

- Die fahrlässige Freiheitsberaubung ist als solche nicht strafbar.  
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II. Rechtswidrigkeit 

- Die Freiheitsberaubung muss unrechtmässig sein. Spezielle Rechtfertigungsgründe 
sind in besonderem Umfang zu beachten. 

- Öffentlich-rechtliche Vorschriften: 
·  Freiheitsentzug. 
·  Polizeiliches Festhalterecht. 

III. Konkurrenzen 

a) Nötigung 

- Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB geht der Nötigung nach Art. 181 StGB vor, wenn sich der 
Eingriff des Täters auf die Entziehung der körperlichen Bewegungsfreiheit beschränkt 
(unechte Konkurrenz). 

- Zur Nötigung besteht echte Konkurrenz, wenn die Freiheitsberaubung dazu dient, ein 
weitergehendes Verhalten zu erzwingen oder wenn auf der Seite der Nötigung weite-
re Rechtsgüter ins Spiel kommen. 

b)  Delikte gegen die körperliche Integrität 

- Bei Delikten gegen die körperliche Integrität wird die Freiheitsberaubung konsumiert, 
soweit diese sich als blosse Begleiterscheinung der Körperverletzung darstellt. 

- Wenn die Freiheitsberaubung darüber hinausgeht, besteht echte Konkurrenz. 

c) Vergewaltigung, sexuelle Nötigung 

- Wenn jemand über längere Zeit festgehalten und vergewaltigt wird, stehen beide 
Tatbestände in echter Konkurrenz. 

- Wenn es nur eine „einfache“ Vergewaltigung ist, ist die Freiheitsberaubung notwendig 
und wird konsumiert. 
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2)  Entführung (Art. 183 Ziff. 1 Abs. 2 StGB, Art. 183 Ziff. 2 StGB) 

Rechtsgut:  Die körperliche Bewegungsfreiheit. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch . 

b) Die Tathandlung 

1) Art. 183 Ziff. 1 Abs. 2 StGB 

Art. 183 Ziff. 1 Abs. 2 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jemanden durch Gewalt, List oder Drohung entführen.

· Entführen:
- Die Person muss an einen anderen Ort verbracht werden. 
- Die Person muss sich dort, als Folge der Verbringung, in der Gewalt des Tä-

ters befinden. 
- Die Ortsverbringung muss für eine gewisse Dauer vorgesehen sein und dem 

Betroffenen die Möglichkeit fehlen, ganz unabhängig vom Willen des Täters 
an seinen gewohnten Aufenthaltsort zurückzukehren. 

- Tatmittel sind Gewalt oder eine durch List (Täuschung/Ausnutzung eines be-
stehenden Irrtums) oder Drohung erlangte Einwilligung. 

2) Art. 183 Ziff. 2 StGB 

Art. 183 Ziff. 2 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jemanden entführen, der urteilsunfähig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre 

alt ist.

· Schützt:
- Personen, deren Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen vermindert oder 

noch nicht entwickelt ist. 
- Personen, die sich aus physischen Gründen nicht gegen die Entführung weh-

ren können. 

· Tatmittel:
- Blosses Überreden oder Fortlocken genügt. 

· Urteilsfähigkeit:
- Es kommt darauf an, ob der Betroffene fähig ist, die Bedeutung der Tragweite 

der Beschränkung oder des Entzugs der freien Selbstbestimmung einzuse-
hen. 

- Personen unter 16 Jahren sind nicht urteilsfähig.

· Widerstandsunfähigkeit:



Strafrecht II BT 1. Teil WS 2004/05    3. Semester 

40

- Die Widerstandsunfähigkeit ist nur körperlich bedingt. 
- Personen unter 16 Jahren sind nicht widerstandsfähig. 

  
2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass er durch seine Handlung den Betroffenen sei-
ner körperlichen Bewegungsfreiheit entzieht und er muss dies auch wollen. 

- Eventualvorsatz genügt: Es genügt, dass der Täter die Entziehung der körperlichen 
Bewegungsfreiheit billigend in Kauf nimmt. 

II. Konkurrenzen 

- Freiheitsberaubung und Entführung sind gleichwertige Eingriffe in die körperliche 
Bewegungsfreiheit, daher kann es innerhalb Art. 183 StGB keine Konkurrenz geben. 

- Es besteht echte Konkurrenz zum Entziehen von Unmündigen nach Art. 220 StGB. 

- Menschenhandel nach Art. 196 StGB geht als lex specialis der Entführung vor. 
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§ 4 Qualifizierte Fälle (Art. 184 StGB) 

I. Objektiver Tatbestand (Qualifikationen) 

1) Der Täter sucht ein Lösegeld zu erlangen 

- Der Täter braucht das Lösegeld nicht zu erhalten, aber er muss es wenigstens versu-
chen.

- Der Täter braucht nicht zum Voraus die Absicht zu haben, das Lösegeld zu fordern.

- Lösegeld: 
- Geld. 
- Andere vertretbare Sachen mit wirtschaftlichem Wert. 
- Es reicht nicht alles aus, was Geldwert hat. 
- Die Lösegeldforderung muss gegen eine andere Person als die Geisel gerichtet 

sein. 

- Konkurrenzen: 
- Art. 184 StGB geht der Erpressung nach Art. 156 StGB als Spezialtatbestand vor. 

2) Der Täter behandelt das Opfer grausam 

- Der Täter muss dem Opfer wissentlich und willentlich besondere Leiden körperlicher 
oder seelischer Natur zufügen, die über das Mass an Entbehrungen hinausgehen, 
das schon zur Verwirklichung des Grundtatbestandes gehört. 

- Es spielt keine Rolle, ob diese Leiden weitere Strafbestände erfüllen. 

- Konkurrenzen bestehen vor allem zu Delikten gegen die körperliche Integrität: 
- Tätlichkeiten nach Art. 126 StGB und einfache Körperverletzungen nach Art. 123 

StGB gelten als konsumiert. 
- Gegenüber schwerer Körperverletzung nach Art. 122 StGB und Sexualdelikten 

nach Art. 187 ff. StGB  besteht echte Konkurrenz.  

3) Der Entzug der Freiheit dauert mehr als zehn Tage 

- Die zehn Tage gelten sowohl für die Freiheitsberaubung als auch für die Entführung. 
- Diese Frist ist ein Verhandlungspfand und verschärft den Druck auf den Täter. 

4) Die Gesundheit des Opfers wird erheblich gefährdet 

- Die Gefährdung muss das Mass überschreiten, das schon in der Freiheitsbe-
raubung oder Entführung als solcher liegt. 

- Die erhebliche Gefahr muss in grosse Nähe gerückt worden sein. 

II. Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass er durch seine Handlung den Betroffenen sei-
ner körperlichen Bewegungsfreiheit entzieht und er muss dies auch wollen. Daneben 
muss er Vorsatz in Bezug auf das Qualifikationsmerkmal haben. 
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§ 5 Geiselnahme (Art. 185 StGB) 

Rechtsgut:  Die körperliche Bewegungsfreiheit des Opfers. Die Handlungsfreiheit des Genö-
tigten. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch . 

b) Die Tathandlung 

Art. 185 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jemanden der Freiheit berauben, entführen oder sich seiner sonstwie bemächtigen, 

um einen Dritten zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung zu nötigen.

·  Nötigungsmittel:
· Sich einer Person bemächtigen:

- Durch eine Freiheitsberaubung, Entführung oder sonstwie. 
- Es können auch Fälle sein, in welchen die Bemächtigung eine zu geringe 

Dauer aufweist, um eine Freiheitsberaubung zu sein oder der Betroffene zur 
Bestimmung des Aufenthaltsortes nicht fähig ist. 

- Der Tatbestand ist erfüllt und das Delikt vollendet, wenn der Täter Gewalt ü-
ber das Opfer erlangt hat. 

· Ausnützen der von einem Dritten geschaffenen Situat ion zur Nötigung eines 
Dritten:
- Der Täter muss eine Nötigungshandlung vornehmen, die sich gegen einen 

Dritten richtet. Damit werden auch der später hinzutretende Mittäter und der 
Trittbrettfahrer erfasst. 

- Bei der Geiselnahme haftet auch, wer mit der Geiselnahme überhaupt nichts 
zu tun hat, sondern nur die von anderen geschaffene Lage ausnützt.  

 Gründe: 
1. Es rechtfertigt sich, den Trittbrettfahrer gleich zu behandeln, weil er durch 

sein Hinzutreten Irritation und Konfusion schafft. Er gefährdet das Leben 
der Geiseln zusätzlich. 

2. Bei der Geiselnahme geht es um massive und ausweglose Zwangssituati-
onen. Es ist besonders verwerflich, wenn man sich da noch anschliesst 
und das ausnützt. 

· Abgrenzung zwischen Geiselnahme und Lösegeldentführ ung (Art. 184 StGB) 
H.M:  Dritter ist jede mit dem Täter und der Geisel nicht identische Person.  
  
A.M.: Dritter ist nur eine solche Person, der gegenüber die Geisel als beliebig hinaus-

gegriffenes (unschuldiges, unbeteiligtes) Opfer erscheint. 
 Nicht Dritter ist danach eine Person, deren persönliche oder familiäre Verbunden-

heit mit der „Geisel“ ausgenützt werden soll. 
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2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass er durch seine Handlung dem Betroffenen die 
körperliche Bewegungsfreiheit entzieht und dies auch wollen. 

- Eventualvorsatz genügt: Es genügt, dass der Täter die Entziehung der körperlichen 
Bewegungsfreiheit billigend in Kauf nimmt. 

- Absicht , einen Dritten zu einer Handlung, Unterlassung oder Duldung zu nötigen.. 
Erst durch die Verfolgung dieses weitergehenden Zwecks wird die Freiheitsberau-
bung oder Entführung zur Geiselnahme.  

 Opfer der Geiselnahme sind Unbeteiligte, die mit den Personen oder Institutionen, 
 von denen ihr Schicksal abhängen soll, wenig oder gar nichts zu tun haben. 
- Der Absicht bedarf es beim Ausnützen fremder Geiselnahme nicht. 

II. Qualifikationen 

·  Mindeststrafe ist drei Jahre, wenn der Täter droht, das Opfer zu töten, körperlich 
schwer zu verletzen oder grausam zu behandeln. Es kommt nicht darauf an, ob die 
Geisel von der Drohung weiss und ob der Täter sie ernst meint (Ziff. 2). 

- Die Qualifikation greift nur ein, wenn die Rechtsgüter der Geisel in gesteigertem Mass 
betroffen sind.  

- Es ist nicht erforderlich, dass der Täter die Drohung umsetzt, es reicht, wenn er die 
Geisel mit einer Scheinwaffe oder ungeladenen Waffe mehr als vorübergehend in 
Todesangst versetzt. 

- Der Grund für die Qualifikation liegt nicht in der bedrohlichen Situation für das Opfer, 
sondern im erhöhten Zwang gegenüber dem genötigten Dritten. 

·  In besonders schweren Fällen, kann die Strafe lebenslängliches Zuchthaus betragen: 
- Wenn die Geiselnahme viele Menschen betrifft (mindestens 20 Personen). 
- Wenn das Opfer, über die Erfüllung des Grundtatbestands hinaus, unmenschlich 

behandelt wird (gefoltert oder verstümmelt). 

III. Rücktrittsklausel 

- Art. 185 Ziff. 4 StGB sieht eine fakultative Strafmilderung (nach Art. 65) vor, wenn der 
Täter von der Nötigung zurücktritt und das Opfer freilässt. Der Rücktritt vom vollende-
ten Delikt wird privilegiert. 

- Der Täter muss auf seine mit der Geiselnahme verbundenen Forderungen verzichten 
und das Opfer freilassen.  

- Der Täter muss aber sein Ziel noch erreichen können. 
- Die Rücktrittsklausel ist ein Pfand für Verhandlungen. 

IV. Weltrechtsgrundsatz 

- Wegen der besonderen Gefährlichkeit der Geiselnahme und weil sie häufig grenz-
überschreitend ist, gilt der Weltrechtsgrundsatz. 

- Die Tat wird nach schweizerischem Recht beurteilt, wenn der Täter in der Schweiz 
gefasst wird (auch wenn die Tat im Ausland begangen). 

- Die Tat braucht am Begehungsort nicht strafbar zu sein. 
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V. Konkurrenzen 

- Die Geiselnahme nach Art. 185 StGB geht als Spezialtatbestand der Freiheitsberau-
bung oder Entführung nach Art. 183 StGB  und Art. 184 StGB vor. 

- Bei gleichzeitiger Verwirklichung vor Raub und Geiselnahme, geht Art. 185 StGB 
dem Art. 140 StGB vor. 

- Die Erpressung als typisches Begleitdelikt nach Art. 156 StGB wird durch Art. 185 
StGB konsumiert. 
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§ 6 Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) 

Rechtsgut:  Die persönliche Freiheit, zu entscheiden, wem man Zutritt zu den Räumlichkei-
ten gewährt, in denen man lebt und arbeitet. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Das Haus, die Wohnung, der abgeschlossene Raum eines Hauses, der unmittelbar 

zu einem Haus gehörende umfriedete Platz, Hof oder Garten und der Werkplatz. 

- Haus:
- Jede einen oder mehrere Räumlichkeiten umfassende, mit dem Boden fest und 

dauernd verbundene Baute, hinsichtlich der ein schutzwürdiges Interesse eines 
Berechtigten besteht, über den umbauten Raum ungestört zu herrschen und in 
ihm den Willen frei zu betätigen.

- Der Zweck des Hauses ist gleichgültig.
- Das Haus muss nicht benutzt werden, auch Abbruchliegenschaften sind ge-

schützt. �  Das abstrakte Verfügungsrecht des Berechtigten wird geschützt.
- Kein Haus sind nur Bauten, die nicht dem Menschen dienen (z.B. Kaninchenstall).

- Abgeschlossener Raum eines Hauses:
- Der Raum braucht nicht verschlossen, sondern nur umschlossen zu sein, d.h. als 

eigene, abgetrennte Räumlichkeit erkennbar sein.

- Wohnung: 
- Eine Wohnung ist eine der Unterkunft von Menschen dienende Räumlichkeit.
- Braucht nicht Bestandteil eines Hauses/einer Baute zu sein (auch Wohnwagen...).

- Unmittelbar zu einem Haus gehörender umfriedeter Pl atz, Hof oder Garten: 
- Die Flächen müssen umschlossen sein, d.h. durch einen Zaun oder eine Hecke 

abgegrenzt. 

- Werkplatz:
- Der Werkplatz muss weder zu einem Haus gehören, noch umfriedet sein. 
- Es muss erkennbar sein, dass auch wirklich gearbeitet wird. �  Klare Grenzen. 

b) Die Tathandlung 

Art. 181 StGB ist ein Erfolgsdelikt.  

· Tathandlung:
- Eindringen gegen den Willen des Berechtigten.
- Verweilen trotz der Aufforderung des Berechtigten, sich zu entfernen.

· Berechtigter:
- Berechtigter ist der Träger des Hausrechts, d.h. jede Person, der die Verfügungs-

gewalt über den Raum zusteht. 
- Die Berechtigung kann auf einem dinglichen oder obligatorischen Recht beruhen 

oder aufgrund des öffentlichen Rechts bestehen. 
- Das Hausrecht ist ein höchstpersönliches Recht und kann über den Tod hinaus 

bestehen (mindestens bis zur Bestattung). 

- Berechtigt ist der Eigentümer, aber auch der Mieter, Pächter. 

- Der Hauseigentümer darf sein Hausrecht nicht gegenüber Besuchern des Mieters 
ausüben. 
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- Das Hausrecht an der ehelichen Wohnung steht beiden Ehegatten zu. Wenn ein 
Ehegatte einem Dritten das Betreten der Wohnung nicht gestatten will, reicht dies 
aus. �  Prävalenz des Nein. 

· Eindringen gegen den Willen des Berechtigten:
- Eindringen ist das Eintreten ohne Bewilligung. Der Wille des Berechtigten muss 

dem Betreten entgegenstehen. 
- Es ist egal, wie die Räume betreten werden, nicht notwendig ist das Überwinden 

von Hindernissen. 
- Eine Einwilligung des Berechtigten schliesst die Tatbestandsmässigkeit aus. 

- Der Wille braucht nicht ausdrücklich geäussert werden, er kann sich auch konklu-
dent aus den Umständen ergeben. 

- Es genügt nicht, dass sich der Berechtigte über die Absichten des Eintretenden 
täuscht oder darüber getäuscht wird. 

- Beim Eindringen muss klar sein, dass dem bestimmten Zweck der Räumlichkei-
ten zuwider gehandelt wird. Der Widerspruch zum Willen des Berechtigten muss 
auch klar ersichtlich sein. 

- Vollendet ist die Tat, wenn der Täter mit einem Körperteil in den geschützten 
Raum eingedrungen ist (Fuss in der Tür). 

- Beendet ist die Tat, wenn der Unberechtigte die Räume verlassen hat (Dauerde-
likt). 

· Verweilen trotz der Aufforderung des Berechtigten, sich zu entfernen:
- Das Verweilen ist ein aktives Tun (�  Unterlassungsdelikt). 
- Der Friedensstörer muss im Haus oder Raum, aus dem er sich entfernen soll, 

während einer gewissen Dauer verbleiben und dadurch zu erkennen geben, dass 
er sich um das Verbot des Berechtigten nicht kümmert (�  resistenter Charakter). 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass er gegen den Willen des Berechtigten in des-
sen Räumlichkeiten eindringt oder darin entgegen der Aufforderung, sie zu verlassen, 
verweilt und er muss dies wollen. 

- Eventualvorsatz genügt: Es genügt, dass der Täter billigend in Kauf nimmt, gegen 
den Willen des Berechtigten in dessen Räumlichkeiten einzudringen oder darin ent-
gegen der Aufforderung, sie zu verlassen, zu verweilen. 

- Die irrige Annahme der Einwilligung ist ein Tatbestandsirrtum nach Art. 19 StGB. 

II. Rechtswidrigkeit 

- Rechtfertigungsgründe: 

·  Strafprozess- und Betreibungsrecht: 
- Wenn sich ein Beamter an die Grenzen der vorgesehenen Befugnisse hält, ist 

sein Verhalten kein rechtswidriger Hausfriedensbruch. 
- Hausdurchsuchung, Zwangsvollstreckung. 

·  Erziehungsrecht der Eltern. 
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·  Vertrag: 
- Die Befugnis, trotz gegenteiliger Aufforderung des Berechtigten in dessen 

Räumen zu verweilen, kann durch Vertrag erworben werden.  
�  Gast im Restaurant. 

- Besuchsrecht im Gefängnis darf nicht ohne sachliche Gründe entzogen wer-
den. 

- Wer das Hausrecht durch Vertrag erworben hat, kann keinen Hausfriedens-
bruch begehen: Ein Mieter, der nach Ablauf des Mietvertrages nicht auszieht, 
begeht keinen Hausfriedensbruch. 

·  Allgemeine Rechtfertigungsgründe. 



Strafrecht II BT 1. Teil WS 2004/05    3. Semester 

48

3. Abschnitt: Delikte gegen die Ehre 

§ 1 Allgemeines: Ehrbegriff, Rechtsgutträger, Systematik der 
Ehrverletzungen 

I. Der strafrechtliche Ehrbegriff 

1) Faktischer und normativer Ehrbegriff 

- Das Gesetz definiert den Begriff der Ehre nicht. 

· Faktischer Ehrbegriff:
- Die Rechtsprechung vertritt den faktischen Ehrbegriff: Massgebend ist die de facto 

bestehende Einschätzung eines Menschen durch Dritte oder durch ihn selbst (= fakti-
sche Gegebenheit). 

- Zweiteilung der Ehre: 
· Äusserungen gegenüber Dritten:
 Das Ansehen, das er bei anderen tatsächlich geniesst (Ruf), soll geschützt wer
 den. 

· Äusserungen gegenüber dem Betroffenen: 
 Der Schutz bezieht sich auf das Gefühl des Betroffenen, ein ehrbarer Mensch zu 
 sein. 

Zwei Einwände:  
- Es dürfte keine Rolle spielen, ob die ehrverletzenden Behauptungen wahr oder un-

wahr sind, weil der faktisch gute Ruf auch durch wahre Äusserungen ruiniert werden 
kann. 
�  Es kann nicht auf die faktische Anerkennung oder die Selbsteinschätzung ankom-
men, sondern nur darauf, welche Art und welches Mass an Achtung der Betroffene 
beanspruchen kann. 

- Ein Mensch ohne subjektives Ehrgefühl (kleine Kinder, psychisch Kranke), dürfte 
straflos beleidigt werden. 
�  Es kann nur darauf ankommen, welche Achtung dem Betroffenen geschuldet wird. 

· Normativer Ehrbegriff:
- Geschützt ist stets und immer nur die Geltung, die der Betroffene beanspruchen darf

und die ihm geschuldet wird. 

2) Sittlich-moralischer und sozialer Ehrbegriff 

- Das Bundesgericht hat es immer abgelehnt, die geschützte Ehre auf die sozialen Funkti-
onen auszudehnen. Eine Ehrverletzung erfordert immer die Behauptung sittlich vorwerf-
baren, unehrenhaften Verhaltens. 

- Die Lehre sieht jeden Vorwurf eines Verhaltens, durch welches dem Verletzten die Fä-
higkeit oder der Wille, verantwortlich zu handeln, abgesprochen wird, als ehrenrührig an. 

- Nicht jede Kritik am sozialen Verhalten einer Person ist eine Ehrverletzung, sondern eine 
Ehrverletzung liegt erst vor, wenn jemandem Verantwortungsbewusstsein und Pflichtge-
fühl bei der Erfüllung seiner sozialen Aufgaben abgesprochen werden. 

- Bei politischen Auseinandersetzungen ist eine besondere Zurückhaltung bei der Annah-
me von Ehrverletzungen geboten. 
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II. Rechtsgutträger 

1) Natürliche Personen 

- Es ist jede natürliche Person geschützt, unabhängig davon, ob sie uneingeschränkt zu 
verantwortlichem Handeln befähigt ist oder nicht und inwieweit sie tatsächlich verantwort-
lich handelt. 

- Auch Kinder sind geschützt (aber nicht jede Äusserung, die einen Erwachsenen in seiner 
Ehre verletzt, verletzt auch ein Kind). 

- Der Achtungsanspruch bleibt auch über den Tod hinaus bestehen und auch der Verstor-
bene hat eine Ehre. 

2) Personengesamtheiten 

- Personenverbände mit eigener Rechtsperson (juristische Personen, Kollektiv- und Kom-
manditgesellschaften) können in der Ehre verletzt werden. 

- Auch Personengesamtheiten ohne juristischen Status können in ihrer Ehre verletzt wer-
den, solange sie als Einheit auftreten. 

- Keine Personengesamtheit sind die Familie und Behörden. 

III. Ehrverletzung unter einer Kollektivbezeichnung 

- Eine Ehrverletzung ist auch unter einer Kollektivbezeichnung möglich, wenn sich die Kol-
lektivbezeichnung eindeutig auf bestimmte von ihr erfasste Einzelne bezieht.  

- Wenn man die Ehrverletzung des Kollektivs als Ehrverletzung des Einzelnen auffassen 
kann. 

- Dies ist nicht der Fall bei Pauschalurteilen (Anwälte sind Halsabschneider). 

IV. Formen der Ehrverletzung 

· Tatsachenbehauptung: 
- Tatsachen sind nur solche, die die Beschränkung des Geltungsanspruchs begrün-

den. �  Ehrenrühriges Verhalten. 
- Wenn die Tatsachenbehauptung gegenüber Dritten aufgestellt wird, kann sie beliebig 

weitergegeben werden �  unabsehbare Folgen. 

· Werturteil: 
- Werturteile sind die unmittelbare Kundgabe von Geringschätzung oder Missachtung. 
- Kann auch durch beleidigendes Verhalten geschehen. �  Charakterloser Mensch. 
- Es ist eine einmalige Äusserung. 

· Vier Kombinationsmöglichkeiten: 
- Tatsachenbehauptung gegenüber dem Betroffenen. 
- Tatsachenbehauptung gegenüber Dritten. 
- Werturteil gegenüber dem Betroffenen. 
- Werturteil gegenüber Dritten. 

· Systematik der Ehrverletzungstatbestände: 
- Tatsachenbehauptung gegenüber Dritten: 

- Üble Nachrede (Art. 173 StGB). 
- Verleumdung, falls wider besseren Wissens (Art. 174 StGB). 

- Tatsachenbehauptung gegenüber dem Betroffenen selbst; Werturteil gegenüber Drit-
ten oder dem Betroffenen: 
- Beschimpfung (Art. 177 StGB). 
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§ 2 Üble Nachrede (Art. 173 StGB) 

Rechtsgut:  Die Ehre. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch . 

b) Die Tathandlung 

Art. 173 StGB ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jemanden bei einem anderen eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsa-

chen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigen oder verdächtigen.

· Tatsachenbehauptung:
- Die Tatsachenbehauptung kann normativ gefärbt sein, mit einem Werturteil 

durchmischt. 
 Die Wertung muss in einem erkennbaren Bezug zu den behaupteten Tatsa-

chen stehen. Damit ist Art. 173 StGB erfüllt. 

- Tatsachenbehauptungen und allgemeine (nicht auf sie bezogene) Werturteile 
können aneinander gereiht werden. 

- Geeignete Tatsachen, um den Ruf zu schädigen:  
- Das Bundesgericht schützt nur den Ruf als ehrbarer Mensch und erfasst 

somit nur den Vorwurf unehrenhaften Verhaltens. 

· Formen der Äusserung:
- Beschuldigen. 
- Verdächtigen. 
- Weiterverbreiten. 
- Wer schon Bekanntes weiterverbreitet ist nur strafbar, wenn er einen weiteren 

Kreis von Adressaten erreicht, die Behauptung durch die Wiederholung 
glaubwürdiger wird oder auf den Geltungsanspruch abgestellt wird. 

- Die Tatsachenbehauptung kann mündlich oder durch Schrift, Bild, Gebärde 
oder durch andere Mittel erfolgen. 

· Gegenüber einem Dritten:
- Die Äusserung muss gegenüber einem Dritten erfolgen. 
- Auch Vertrauenspersonen sind Dritte.  

- Wenn der Täter aber nicht wider besseres Wissen handelt und aus tat-
sächlichen Gründen davon ausgehen kann, dass seine Äusserungen von 
den Adressaten als vertraulich behandelt werden, bleibt er straflos. 

- Das Delikt ist vollendet, wenn der Dritte die Äusserung vernommen, also dem Sinn 
nach verstanden hat. 

 Er braucht sich des ehrenrührigen Charakters der mitgeteilten Tatsachen nicht be-
wusst zu werden. 
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2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass seine Äusserung geeignet ist, den Ruf des 
Verletzten zu schädigen (den Geltungsanspruch des Betroffenen zu schmälern), und 
er muss die Äusserung wissentlich und willentlich an einen Dritten gelangen lassen. 
Der Täter muss nicht das Bewusstsein der Unwahrheit der Äusserung haben. 

- Eventualvorsatz genügt: Es genügt, dass der Täter billigend in Kauf nimmt, dass 
die Äusserung den Ruf des Verletzten schädigt. 

II. Die Entlastungsbeweise der Wahrheit und des begründeten guten Glaubens 

1) Zweck der Regelung 

- Die Wahrheit der behaupteten Tatsachen, schliesst die Rechtswidrigkeit des Be-
schuldigens oder Verdächtigens aus, insoweit die Tatsachen den Geltungsanspruch 
des Betroffenen beeinträchtigen. 

- Das Beweisrisiko der Wahrheit der behaupteten Tatsachen muss dem Täter aufge-
bürdet werden (Art. 173 Ziff. 2 StGB). Wenn der Beweis nicht gelingt, ist der Täter zu 
bestrafen. 

- Die Straflosigkeit ist auf Fälle eingeschränkt, in denen der Glaube an die Wahrheit 
nicht vorwerfbar ist. 

2) Ausschlussgründe 

- Die Zulässigkeit des Wahrheitsbeweises muss eingeschränkt werden, indem der fak-
tisch gute Ruf des Verletzten geschützt wird (Art. 173 Ziff. 3 StGB). 

- Vorab ist zu prüfen, ob der Wahrheitsbeweis bzw. der Beweis des guten Glaubens 
überhaupt zugelassen werden kann. 

a) Ohne begründete Veranlassung 

- Die begründete Veranlassung muss objektiv gegeben sein, d.h. es muss ein tatsäch-
lich zureichender Anlass bestehen, die Äusserung bei der Gelegenheit zu tun, bei der 
sie getan wird. 

- Massgebend, ob für die Äusserung ein begründeter Anlass besteht, ist immer nur de-
ren Inhalt (z.B. Vorwurf strafbaren Verhaltens gegenüber dem Chef einer Kriminalpo-
lizei). 

- Wenn die Form unnötig verletzend ist, steht dem Wahrheitsbeweis nichts entgegen. 

b) Vorwiegen der Absicht, jemandem Übles vorzuwerfen 

- Der Täter muss zudem in der Absicht handeln, dem Betroffenen Übles vorzuwerfen. 
- Wenn der Täter in vorwiegend übler Absicht gehandelt hat, dann ist der Entlastungs-

beweis ausgeschlossen. 

�  Vom Entlastungsbeweis ist also nur ausgeschlossen, wer ohne begründete Veran-
lassung und  vorwiegend in der Absicht gehandelt hat, den Betroffenen herabzuset-
zen. 
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3) Erfordernisse und Wirkung der Entlastungsbeweise 

a) Der Wahrheitsbeweis 
aa)Anforderungen 

- Der Wahrheitsbeweis gilt dann als geführt, wenn die Behauptungen im Wesentlichen 
zutreffen. 

- Der Wahrheitsbeweis ist nur hinsichtlich solcher Tatsachen zulässig, die Gegenstand 
der Äusserung waren. 

- Wenn die Äusserung besagt, der Betroffene habe eine strafbare Handlung begangen, 
ist der Wahrheitsbeweis nur durch die entsprechende gerichtliche Verurteilung zu 
erbringen. 

 Bei Freispruch, Einstellung des Verfahrens, Verzicht auf Strafuntersuchung gilt der 
Wahrheitsbeweis als nicht erbracht. 

- Wenn dem Beschuldigten der Wahrheitsbeweis nicht zugänglich ist, muss ihm der 
Beweis begründeten guten Glaubens zustehen. 

bb)Rechtliche Wirkung 

- Wenn der Wahrheitsbeweis gelingt, ist der Täter nicht strafbar. 
- Die Wahrheit hat unrechtsausschliessende Wirkung und die Äusserung ist stets 

rechtmässig. 

b) Der Beweis des begründeten guten Glaubens 
aa)Anforderungen 

- Der Täter muss gutgläubig  an die Wahrheit des ehrenrührigen Verhaltens oder der 
ehrenrührigen Tatsache, die Gegenstand der Äusserung war, geglaubt haben. 

- Wer nur einen Verdacht kundgibt, muss glauben, dass der Verdacht berechtigt sei. 
Die Tatsachen und Umstände müssen bereits im Moment der Äusserung des Ver-
dachts bekannt sein. 

- Der Täter muss seine Äusserung aus ernsthaften Gründen  für wahr gehalten ha-
ben. 

- Der Täter muss die ihm nach den Umständen und seinen persönlichen Verhältnissen 
zumutbaren Schritte unternommen haben, um die Richtigkeit seiner Äusserung zu 
überprüfen und sie für gegeben zu erachten. � Informationspflicht.
- Äusserung aus begründeter Veranlassung: geringere Anforderungen an die Prü-

fungs-/Informationspflicht. 
- Äusserung ohne begründete Veranlassung: strengere Anforderungen an die Prü-

fungs-/Informationspflicht. 
- Strengere Anforderungen an die Prüfungspflicht werden auch bei öffentlichen, 

durch Presse, Flugblätter usw. verbreiteten Äusserungen gestellt. 

bb)Rechtliche Wirkung 

- Wenn die gutgläubige Äusserung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen ge-
schah, bewirkt der Beweis den Unrechtsausschluss. Der Rechtfertigungsgrund und 
nicht der Entlastungsbeweis hat diese Wirkung. 

- Wenn die gutgläubige Äusserung nicht zur Wahrnehmung berechtigter Interessen 
geschah, besagt der Beweis des guten Glaubens nur, dass dem Täter hinsichtlich der 
Unwahrheit der Äusserung nicht einmal Fahrlässigkeit zur Last fällt. Die Schuld ist 
ausgeschlossen. 
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III. Rücknahme der Äusserung als unwahr und Ehrenerklärung (Art. 173 Ziff. 4, 5) 

- Wenn der Täter nicht zum Entlastungsbeweis zugelassen wird, kann die Rücknahme 
der Äusserung  als unwahr fakultativ zur Strafmilderung oder zum Strafausschluss 
führen. Es ist ein Sonderfall der tätigen Reue nach vollendeter Tat. 

- Der Täter muss zu erkennen geben, dass er die Ehre des Betroffenen wiederherstel-
len möchte. 

- Wenn der Täter den Wahrheitsbeweis nicht erbringt, seine Äusserungen unwahr sind 
oder er sie als unwahr zurücknimmt, gibt es eine Ehrenerklärung  für den Verletzten, 
die seine Ehre wiederherstellen soll. 

- Der Richter hat sie im Dispositiv des Urteils festzustellen. 

IV. Rechtfertigungsgründe 

- Der allgemeine Rechtfertigungsgrund  hat Vorrang vor dem Entlastungsbeweis 
nach Art. 173 Ziff. 2 StGB, weil die für den Entlastungsbeweis geltenden Regeln den 
Beschuldigten benachteiligen. 

- Wenn ein allgemeiner Rechtfertigungsgrund eingreift, bedarf es nicht noch eines wei-
teren Entlastungsbeweises. 
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§ 3 Verleumdung (Art. 174 StGB) 

Rechtsgut:  Die Ehre. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch . 

b) Die Tathandlung 

Art. 174 StGB ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jemanden wider besseres Wissen bei einem anderen eines unehrenhaften Verhal-

tens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldi-
gen oder verdächtigen.

· Tatsachenbehauptung:
- Die Tatsachenbehauptung kann normativ gefärbt sein, mit einem Werturteil 

durchmischt. 
 Die Wertung muss in einem erkennbaren Bezug zu den behaupteten Tatsa-

chen stehen. Damit ist Art. 174 StGB erfüllt. 

- Tatsachenbehauptungen und allgemeine (nicht auf sie bezogene) Werturteile 
können aneinander gereiht werden. 

- Geeignete Tatsachen, um den Ruf zu schädigen:  
- Das Bundesgericht schützt nur den Ruf als ehrbarer Mensch und erfasst 

somit nur den Vorwurf unehrenhaften Verhaltens. 

· Formen der Äusserung:
- Beschuldigen. 
- Verdächtigen. 
- Weiterverbreiten. 
- Wer schon Bekanntes weiterverbreitet ist nur strafbar, wenn er einen weiteren 

Kreis von Adressaten erreicht, die Behauptung durch die Wiederholung 
glaubwürdiger wird oder auf den Geltungsanspruch abgestellt wird. 

- Die Tatsachenbehauptung kann mündlich oder durch Schrift, Bild, Gebärde 
oder durch andere Mittel erfolgen. 

· Gegenüber einem Dritten:
- Die Äusserung muss gegenüber einem Dritten erfolgen. 
- Auch Vertrauenspersonen sind Dritte.  

- Wenn der Täter aber nicht wider besseres Wissen handelt und aus tat-
sächlichen Gründen davon ausgehen kann, dass seine Äusserungen von 
den Adressaten als vertraulich behandelt werden, bleibt er straflos. 

· Unwahrheit der Tatsachen: 
- Dem Täter muss nachgewiesen werden, dass seine Äusserungen nicht der 

Wahrheit entsprechen. 
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- Das Delikt ist vollendet, wenn der Dritte die Äusserung vernommen, also dem Sinn 
nach verstanden hat. 

 Er braucht sich des ehrenrührigen Charakters der mitgeteilten Tatsachen nicht be-
wusst zu werden. 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass seine Äusserung geeignet ist, den Ruf des 
Verletzten zu schädigen (den Geltungsanspruch des Betroffenen zu schmälern), und 
er muss die Äusserung wissentlich und willentlich an einen Dritten gelangen lassen. 
Der Täter muss wissen, dass die Äusserung unwahr ist. Dieses Wissen muss ihm 
nachgewiesen werden. 

II. Qualifizierter Fall (Ziff. 2) 

- Wenn der Täter planmässig darauf ausgegangen ist, den guten Ruf einer Person zu 
untergraben, ist die Strafe Gefängnis nicht unter einem Monat. 

- Es genügt, dass der Täter den Erfolg beabsichtigt hat, er muss ihn nicht erreichen. 

III. Rücknahme der Äusserung als unwahr und Ehrenerklärung (Ziff. 3) 

- Wenn der Täter die Äusserung  als unwahr zurücknimmt , kann dies fakultativ zur 
Strafmilderung nach Art. 65 StGB führen. Es ist ein Sonderfall der tätigen Reue nach 
vollendeter Tat. 

- Über den Rückzug der Äusserung muss eine Urkunde ausgestellt werden. 

- Wenn der Täter seine Äusserungen nicht als unwahr zurücknimmt, bedarf es keiner
Ehrenerklärung  für den Verletzten, weil die Verurteilung wegen Verleumdung den 
Nachweis der Unwahrheit einschliesst. 

IV. Konkurrenzen 

- Zwischen dem falschen Zeugnis nach Art. 307 StGB und der Verleumdung nach Art. 
174 StGB besteht Idealkonkurrenz. 

- Die falsche Anschuldigung nach Art. 303 StGB konsumiert die Verleumdung nach 
Art. 174 StGB, da die falsche Anschuldigung immer auch die Verleumdung erfüllt. Al-
lerdings muss die Sperrwirkung des nachrangigen Gesetzes beachtet werden. 
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§ 4 Beschimpfung (Art. 177 StGB) 

Rechtsgut:  Die Ehre. 

I. Tatbestand 

1) Objektiver Tatbestand 

a) Das Tatobjekt 

· Tatobjekt:
- Der andere Mensch . 

b) Die Tathandlung 

Art. 177 StGB ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt.  

· Tathandlung:
- Jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeit an-

greifen.

� Tatsachenbehauptung gegenüber dem Verletzten:
- Geeignete Tatsachen, um den Ruf zu schädigen:  

- Das Bundesgericht schützt nur den Ruf als ehrbarer Mensch und erfasst 
somit nur den Vorwurf unehrenhaften Verhaltens. 

· Formen der Äusserung:
- Beschuldigen. 
- Verdächtigen. 
- Weiterverbreiten. 

- Die Tatsachenbehauptung kann mündlich oder durch Schrift, Bild, Gebärde 
oder Tätlichkeiten erfolgen. 

- Das Delikt ist vollendet, wenn der Verletzte die Äusserung vernommen, also dem 
Sinn nach verstanden hat. 

 Er braucht sich des ehrenrührigen Charakters der mitgeteilten Tatsachen nicht be-
wusst zu werden. 

� Werturteile: 
- Die Werturteile können gegenüber dem Verletzten oder gegenüber Dritten er-

folgen. 
- Es geht um die unmittelbare Kundgabe von Geringschätzung oder Missach-

tung, die sich nicht erkennbar auf bestimmte Tatsachen stützt. 

- Reine Werturteile:   
- Sie können isoliert auftreten oder mit inhaltlich unabhängigen Tatsachen-

behauptungen abwechseln. 
- Die Annahme einer solchen Kundgabe der Missachtung sollte nur zurück-

haltend erfolgen: die Handlung muss den Betroffenen bewusst und gewollt 
dem Schimpf und der Schande preisgeben. �  Echte Formalbeleidigung. 
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- Gemischte Werturteile:
- Wenn die im Werturteil enthaltene Tatsachenbehauptung nicht strafbar ist, 

greift Art. 177 StGB.  
- Wenn die Tatsachen gar nicht ehrenrührig sind oder wenn ein Entlas-

tungsbeweis des Art. 173 Abs. 2 StGB durchgreift. 

2) Subjektiver Tatbestand 

- Vorsatz:  Der Täter muss wissen, dass seine Äusserung geeignet ist, den Ruf des 
Verletzten zu schädigen (den Geltungsanspruch des Betroffenen zu schmälern), und 
er muss die Äusserung kundgeben wollen. 

- Der Täter braucht nicht zu wissen, dass die Tatsachenbehauptung unwahr oder das 
Werturteil ungerechtfertigt ist. 

II. Die Entlastungsbeweise der Wahrheit und des begründeten guten Glaubens 

1) Der Wahrheitsbeweis 

a) Anforderungen 

- Die Wahrheit der Tatsachenbehauptung muss die Verletzung des Geltungsanspruchs 
entfallen lassen. 

- Der Wahrheitsbeweis gilt dann als geführt, wenn die Behauptungen im Wesentlichen 
zutreffen. 

- Der Wahrheitsbeweis ist nur hinsichtlich solcher Tatsachen zulässig, die der Täter, für 
den Zuhörer erkennbar, dem Werturteil zugrunde gelegt hat. Deshalb ist der Wahr-
heitsbeweis bei reinen Werturteilen, die sich nicht erkennbar auf Tatsachen stützen, 
ausgeschlossen. 

- Wenn die Äusserung besagt, der Betroffene habe eine strafbare Handlung begangen, 
ist der Wahrheitsbeweis nur durch die entsprechende gerichtliche Verurteilung zu 
erbringen. 

 Bei Freispruch, Einstellung des Verfahrens, Verzicht auf Strafuntersuchung gilt der 
Wahrheitsbeweis als nicht erbracht. 

- Die als erwiesen angenommenen Tatsachen mussten zum Urteil Anlass geben kön-
nen und ihre Bewertung muss sich im Rahmen des sachlich Vertretbaren gehalten 
haben. 

- Wenn dem Beschuldigten der Wahrheitsbeweis nicht zugänglich ist, muss ihm der 
Beweis begründeten guten Glaubens zustehen. 

b) Rechtliche Wirkung 

- Wenn der Wahrheitsbeweis gelingt, ist der Täter nicht strafbar. 
- Die Wahrheit hat unrechtsausschliessende Wirkung und die Äusserung ist stets 

rechtmässig. 
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3) Der Beweis des begründeten guten Glaubens 

a) Anforderungen 

- Der Täter muss gutgläubig  an die Wahrheit des ehrenrührigen Verhaltens oder der 
ehrenrührigen Tatsache, die Gegenstand der Äusserung war, geglaubt haben. 

- Wer nur einen Verdacht kundgibt, muss glauben, dass der Verdacht berechtigt sei. 
Die Tatsachen und Umstände müssen bereits im Moment der Äusserung des Ver-
dachts bekannt sein. 

- Der Beweis begründeten guten Glaubens  ist zulässig, wenn der Täter ernsthafte 
Gründe hatte, das an bestimmte Tatsachenbehauptungen geknüpfte beschimpfende 
Werturteil in guten Treuen für wahr (sachlich vertretbar) zu halten. 

- Der Täter muss die ihm nach den Umständen und seinen persönlichen Verhältnissen 
zumutbaren Schritte unternommen haben, um die Richtigkeit seiner Äusserung zu 
überprüfen und sie für gegeben zu erachten. � Informationspflicht.
- Äusserung aus begründeter Veranlassung: geringere Anforderungen an die Prü-

fungs-/Informationspflicht. 
- Äusserung ohne begründete Veranlassung: strengere Anforderungen an die Prü-

fungs-/Informationspflicht. 
- Strengere Anforderungen an die Prüfungspflicht werden auch bei öffentlichen, 

durch Presse, Flugblätter usw. verbreiteten Äusserungen gestellt. 

b) Rechtliche Wirkung 

- Wenn die gutgläubige Äusserung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen ge-
schah, bewirkt der Beweis den Unrechtsausschluss. Der Rechtfertigungsgrund und 
nicht der Entlastungsbeweis hat diese Wirkung.  

- Wer Werturteile in Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht (Zeuge) gutgläubig ausspricht 
(sie für gerechtfertigt hält), bleibt straflos.  

- Wenn die gutgläubige Äusserung nicht zur Wahrnehmung berechtigter Interessen 
geschah, besagt der Beweis des guten Glaubens nur, dass dem Täter hinsichtlich der 
Unwahrheit der Äusserung nicht einmal Fahrlässigkeit zur Last fällt. Die Schuld ist 
ausgeschlossen. 

III. Qualifizierter Fall (Ziff. 2) 

- Wenn der Täter planmässig  darauf ausgegangen ist, den guten Ruf einer Person zu 
untergraben, ist die Strafe Gefängnis nicht unter einem Monat.

- Es genügt, dass der Täter den Erfolg beabsichtigt hat, er muss ihn nicht erreichen. 

IV. Rücknahme der Äusserung als unwahr und Ehrenerklärung (Ziff. 3) 

- Wenn der Täter die Äusserung  als unwahr zurücknimmt , kann dies fakultativ zur 
Strafmilderung nach Art. 65 StGB führen. Es ist ein Sonderfall der tätigen Reue nach 
vollendeter Tat. 

- Über den Rückzug der Äusserung muss eine Urkunde ausgestellt werden. 

- Wenn der Täter seine Äusserungen nicht als unwahr zurücknimmt, bedarf es keiner
Ehrenerklärung  für den Verletzten, weil die Verurteilung wegen Verleumdung den 
Nachweis der Unwahrheit einschliesst. 
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V. Strafbefreiungsgründe 

· Provokation:
- Der Beschimpfte muss durch sein ungebührliches Verhalten zur Beschimpfung 

unmittelbar Anlass gegeben haben. 
- Der Täter muss in der durch solches Verhalten hervorgerufen affektiven Er-

regung  gehandelt haben. 
- Es kann auch in flegelhaftem Benehmen in der Öffentlichkeit bestehen. �  Grob 

verkehrswidriges Verhalten. 

· Retorsion:
- Die Beschimpfung wird unmittelbar durch eine Beschimpfung oder Tätlichkeit er-

widert.  
- Dann kann der Richter einen oder beide Täter von der Strafe befreien. 
- Art. 177 Abs. 3 StGB kommt nur in Betracht, wenn beide  Täter schuldhaft  ge-

handelt haben. 


